
BÜRGERSCHAFT
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 21/17902

30. 07. 1921. Wahlperiode

Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft

Entwurf eines Hamburgischen Gesetzes 
zur Besoldungs- und Beamtenversorgungsanpassung 

2019/2020/2021

1

1.  Anlass und Inhalt des Gesetzentwurfs

Mit dem Gesetzentwurf erfolgt eine Anpassung 
der Besoldung entsprechend der Entwicklung der 
allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Ver-
hältnisse durch Übernahme der Regelungen aus 
dem Tarifabschluss für die Beschäftigten des 
 öffentlichen Dienstes der Länder vom 2. März 2019 
unter Beachtung des § 18 Absätze 1 und 2 Ham-
burgisches Besoldungsgesetz (HmbBesG) auch 
für den Beamtenbereich. 

In einem ersten Schritt werden die dynamischen 
Besoldungsbeträge ab 1. Januar 2019 linear um 
3,0 % erhöht. Die Anwärterbezüge werden um 
50 Euro erhöht. Der Urlaubsanspruch der Anwär-
terinnen und Anwärter wird auf 30 Tage erhöht.

In einem zweiten Schritt werden die dynamischen 
Besoldungsbeträge ab dem 1. Januar 2020 linear 
um 3,2 % erhöht. Die Anwärterbezüge steigen 
 erneut um 50 Euro.

In einem dritten Schritt werden die dynamischen 
Besoldungsbeträge ab dem 1. Januar 2021 linear 
um 1,4 % erhöht.

Die Beamtenversorgung erhöht sich jeweils ent-
sprechend. 

Im Beamtenversorgungsrecht sollen die Regelun-
gen zum Altersgeld entfristet und eine Rechts-

grundlage für die Übermittlung von Unfalldaten an 
das Statistische Amt der Europäischen Union ge-
schaffen werden. 

2. Kosten – Auswirkungen auf den Haushalt

Mögliche Mehrbedarfe bei einer deckungsglei-
chen Übertragung des Tarifergebnisses von 3,0 % 
auf die Besoldung und die Beamtenversorgung 
(davon 0,2 Prozentpunkte als Zuführung an die 
Versorgungsrücklage nach § 18 Absatz 2 Hmb-
BesG) zum 1. Januar 2019 zusammen mit der wei-
teren Besoldungs- und Beamtenversorgungs-
anpassung zum 1. Januar 2020 um 3,2 % und 
einer weiteren Besoldungs- und Beamtenversor-
gungsanpassung zum 1. Januar 2021 um 1,4 % 
lassen sich aus den rechnerischen Differenzen 
nicht schematisch ermitteln, weil sie jeweils von 
zahlreichen weiteren Faktoren wie Personalbe-
stand, Alters- und Dienstaltersstruktur, sonstigen 
besoldungs- und vergütungswirksamen Größen, 
Vakanzraten oder verfügbaren Ermächtigungs-
überträgen abhängen. Bei der Veranschlagung 
des Personalaufwandes im Haushaltplan 2019/ 
2020 waren die Behörden gehalten, jährliche Tarif- 
und Besoldungsanpassungen in Höhe von 1,5 % 
p.a. planerisch zu berücksichtigen. Darüber hin-
ausgehende Mehrbedarfe sind von den Behörden 
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grundsätzlich im Rahmen der Bewirtschaftung 
aufzufangen.

Im Einzelplan 9.2, Produktgruppe 283.06 Versor-
gung, führt der Gesetzentwurf auf Basis der Prog-
nose des vorliegenden versicherungsmathemati-
schen Gutachtens im Haushaltsjahr 2019 zu einem 
erhöhten einmaligen Rückstellungsmehrbedarf 
von rd. 480 Mio. Euro. Die Mehrkosten können im 
Rahmen der Bewirtschaftung zu Lasten der Pro-
duktgruppe 283.01 Zentrale Ansätze I gedeckt 
werden.

Die weiteren Änderungen im Beamtenversor-
gungsrecht, die nicht aus der Erhöhung der Ver-
sorgungsbezüge folgen, sind kostenneutral.

3.  Beteiligung der Spitzenorganisationen der Ge-
werkschaften und Berufsverbände nach § 53 
Beamtenstatusgesetz bzw. § 93 Hamburgisches 
Beamtengesetz

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens nach § 53 
Beamtenstatusgesetz bzw. § 93 Hamburgisches 
Beamtengesetz ist dem dbb hamburg – beamten-
bund und tarifunion – (dbb), dem Deutschen Ge-
werkschaftsbund – Bezirk Nord – (DGB), dem 
Deutschen Hochschulverband (DHV) – Landesver-
band Hamburg, dem Hochschullehrerbund (hlb) – 
Landesverband Hamburg e.V., dem Hambur-
gischen Richterverein sowie der Vereinigung ham-
burgischer Verwaltungsrichter und Verwaltungs-
richterinnen mit Schreiben vom 28. Mai 2019 Gele-
genheit zur Stellungnahme gegeben worden. 

Der DGB hat den Gesetzentwurf insgesamt be-
grüßt, wirbt aber dafür, weitere Verbesserungen 
der Besoldung vorzunehmen:
1. Regelmäßige Dynamisierung weiterer Zulagen.
2. Erhöhung der Sonderzahlung pro unterhalts-

berechtigtem Kind von derzeit 300 Euro auf 
400 Euro und regelmäßige Dynamisierung. 

3. Verbesserung der Alimentation der Beamtinnen 
und Beamten mit drei und mehr Kindern. 

4. Berücksichtigung der hohen Lebenshaltungs-
kosten in Hamburg, die im Verbraucherpreis-
index des Bundes nicht berücksichtigt seien.

Hierzu nimmt der Senat wie folgt Stellung:

Zu 1.:

Sämtliche in der Anlage IX zum HmbBesG auf-
geführten Amtszulagen und die allgemeine 
Stellen zulage nach § 48 HmbBesG sind wie bei 
jeder Besoldungsanpassung in die Erhöhung ein-
bezogen worden. Die Stellenzulagen nach den 
§§ 49 bis 55(a) HmbBesG sind nicht dynamisch 
und werden – wie bisher – nicht im Rahmen von 
Besoldungsanpassungen erhöht. Die Erhöhung 

bzw. die Einführung einer Dynamisierung dieser 
Stellenzulagen ist nicht Gegenstand dieses Ge-
setzgebungsverfahrens.

Zu 2.:

Der Sonderbetrag für Kinder betrug im „Vorgän-
gergesetz“ ursprünglich 25,56 Euro (zuletzt ge-
zahlt mit den Dezemberbezügen 2010) und wurde 
der oder dem Berechtigten für jedes Kind, für das 
ihr oder ihm im Monat Dezember Kindergeld zu-
stand oder auch dem Grunde nach zustand, ge-
währt. Dieser Sonderbetrag für Kinder stellte eine 
soziale Komponente dar.

Mit dem Hamburgisches Gesetz über die Gewäh-
rung einer jährlichen Sonderzahlung vom 1. No-
vember 2011 wurde die Regelung eines einheit-
lichen Sonderbetrags für Kinder übernommen und 
der Betrag aus sozialpolitischen Gesichtspunkten 
auf 300 Euro pro Kind, für das ein Familienzu-
schlag gezahlt wird, erhöht. Diese Sonderzahlung 
wird teilzeitunabhängig stets in voller Höhe ge-
zahlt.

Nicht alle Besoldungsbestandteile – wie z.B. Zula-
gen – werden regelmäßig im Zusammenhang mit 
Besoldungs- und Versorgungsanpassungen er-
höht. Hier erfolgen Anpassungen in mehrjährigen 
Abständen, wenn eine Überprüfung der maß-
geblichen Bedingungen ergibt, dass eine solche 
angemessen ist. Dies gilt auch für den Sonder-
betrag für Kinder. 

Zu 3.:

Ausgehend vom Beschluss des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 24. November 1998 (2 BvL 
26/91 u.a.) und der dort festgelegten Berech-
nungsgrundsätze sowie der ergangenen Vollstre-
ckungsanordnung wurde der Familienzuschlag für 
dritte und weitere berücksichtigungsfähige Kinder 
zum 1. Januar 1999 im Rahmen der Umsetzung 
der o.g. Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts deutlich erhöht. Die Amtsangemessenheit 
der Alimentation von kinderreichen Beamtinnen 
und Beamten ist derzeit erneut Gegenstand ver-
schiedener auch obergerichtlicher Verfahren. So 
hat das VG Köln dem Bundesverfassungsgericht 
mit Beschlüssen vom 3. Mai 2017 drei Klagever-
fahren zur amtsangemessenen Alimentation von 
Beamtinnen und Beamten mit drei und mehr Kin-
dern zur Entscheidung vorgelegt. Das Bundes-
verwaltungsgericht hat verschiedene Klagen ab-
gewiesen, zuletzt aber die bei ihm zu dieser The-
matik anhängigen Verfahren im Hinblick auf die 
vom Bundesverfassungsgericht zu erwartende 
Entscheidung ausgesetzt. 

Bislang sieht Hamburg – ebenso wie die Mehrzahl 
der Länder sowie der Bund – keine Veranlassung, 
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Änderungen beim Familienzuschlag vorzuneh-
men, bevor nicht das Bundesverfassungsgericht 
seine geltende Vollstreckungsanordnung aufge-
hoben hat. 

Zu 4.:

Für die erforderliche Berechnung, ob der dritte Pa-
rameter erfüllt ist, wurde auf den Verbraucherpreis-
index (VPI) für Deutschland abgestellt, da ein VPI 
nach Auskunft des Statistischen Amtes für Ham-
burg und Schleswig-Holstein (Statistikamt Nord) 
für Hamburg nicht erstellt wurde und nicht erstellt 
wird. Die vom Statistikamt Nord in Hamburg erho-
benen Preisdaten fließen in den deutschen VPI 
ein. Auf Grund der relativ kleinen Anzahl der ein-
fließenden Einzelpreise wird vom Statistikamt 
Nord die hamburgische Stichprobe aus methodi-
schen Gründen für nicht ausreichend  erachtet, um 
daraus einen statistisch gesicherten Landesindex 
zu berechnen. 

Die Verwendung des VPI für Deutschland besitzt 
auf Grund der Vielzahl der einfließenden Einzel-
preise eine gesicherte Datenbasis. Die Indizes für 
die einzelnen Länder und der VPI für Deutschland 
beruhen auf einem bundeseinheitlichen Wägungs-
schema, das für den VPI für Deutschland und die 
Indizes in den Ländern verwendet wird. Das Wä-
gungsschema legt fest, mit welchem Gewicht 
Preise einzelner Güter in den Gesamtindex einflie-
ßen. Ausgangsbasis für das Wägungsschema sind 
die Ausgaben der privaten Haushalte für diese 
Güter. Zudem wird ein nicht unerheb licher Teil der 
einbezogenen Preise (z.B. Versandhandel, Pau-
schalreisen und KFZ-Handel) zentral durch das 
Statistische Bundesamt erhoben.

Auf Grund der Verwendung des VPI für Deutsch-
land finden in Hamburg zu beobachtende über-
durchschnittliche Steigerungen bei den Neuver-
mietungen von Wohnungen keine Berücksichti-
gung. Aus diesem Grund hat sich das Personalamt 
sowohl an das Statistische Amt für Hamburg und 
Schleswig-Holstein als auch an das Statistische 
Bundesamt gewandt, um eine Berechnung nicht 
nur unter Einbeziehung, sondern allein auf Grund 
der für Hamburg erhobenen Daten zur Höhe der 
Mietkosten durchführen zu lassen. Sowohl das 
Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Hol-
stein als auch das Statistische Bundesamt haben 
dies als nicht durchführbar abgelehnt. Allerdings 
treten nur bei Neuvermietungen überproportionale 
Steigerung auf; bei den Bestandsmieten ist dieser 
Effekt nicht zu beobachten. Ausweislich der von 
der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, 
Amt für Wohnen, Stadterneuerung und Boden-
ordnung (früher: Baubehörde, Amt für Wohnungs-
wesen), herausgegebenen Mietenspiegel für die 

Freie und Hansestadt Hamburg erfolgt die Verän-
derung der Bestandsmieten durchaus moderat. 
Ein überproportionaler Anstieg der Bestandsmie-
ten in Hamburg in den letzten Jahren lässt sich 
den Mietenspiegeln jedenfalls nicht entnehmen. 

Der Senat geht davon aus, dass ein für Hamburg 
erhobener VPI nicht wesentlich über dem VPI für 
die Bundesrepublik liegen würde. In diesem Zu-
sammenhang ist zu bedenken, dass den höheren 
Kosten für Wohnen in Hamburg auf Grund der 
Lage und der besonderen städtischen Verhält-
nisse als zweitgrößte Stadt der Bundesrepublik 
auch Einsparungen gegenüberstehen: Nahezu 
sämtliche Wege und Ziele lassen sich auf kurzem 
Weg erreichen, die Vielfalt und die Auswahl der 
kommerziellen, kulturellen und sonstigen Ange-
bote und damit auch der sich auf das Preis- 
niveau auswirkende Konkurrenzdruck ist erheb-
lich größer als in ländlichen Gebieten oder kleinen 
Städten. 

In Anbetracht des Umstandes, dass die Besol-
dungsentwicklung der jeweils letzten 15 Jahre die 
VPI-Entwicklung für die Bundesrepublik im jeweils 
gleichen Zeitraum in den meisten Besoldungs-
gruppen überschreitet (also nur in der B-Besol-
dung in 2019 leicht unterschreitet), besteht des-
halb kein Anlass für die Annahme, dass der dritte 
Parameter erfüllt wird. 

Der dbb hat die zeit- und inhaltsgleiche Über-
nahme des Gesamtvolumens des Tarifergebnis-
ses begrüßt, aber in seiner Stellungnahme auf die 
Vorlagebeschlüsse des Bundesverwaltungsge-
richts vom 22. September 2017 hingewiesen, wo-
nach die Vermutung einer verfassungswidrigen 
Unteralimentation auch dann bestehen kann, 
wenn nur zwei der fünf vom Bundesverfassungs-
gericht für die Prüfung auf der ersten Stufe ge-
nannten Parameter in besonders deutlicher Wiese 
erfüllt sind. Der Senat weist darauf hin, dass diese 
vom Bundesverwaltungsgericht geäußerte Rechts-
auffassung bislang nicht vom Bundesverfassungs-
gericht bestätigt worden ist. Der Gesetzentwurf 
orientiert sich daher weiterhin streng an der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts, die 
im ersten Prüfungsschritt die Erfüllung der Mehr-
zahl (also von drei) der Parameter für die Annahme 
einer evident unzureichenden Alimentation for-
dert. Dies trifft jedoch auf den vorliegenden Ge-
setzentwurf nicht zu. 

Soweit der dbb die Prüfung des Abstands zum 
Grundsicherungsniveau in der niedrigsten Besol-
dungsgruppe bemängelt, wird auf die Ausführun-
gen in der Gesetzesbegründung verwiesen (An-
lage 1 zu dieser Mitteilung des Senats an die 
 Bürgerschaft, Begründung, Teil A Allgemeines, 
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Verfassungsmäßigkeit, 1. Ausgangslage, lit. d. 
und Anlage B 8). Auch die insoweit aufgeworfenen 
Fragen sind Gegenstand der beim Bundesver-
fassungsgericht anhängigen, aber noch nicht ent-
schiedenen Vorlagebeschlüsse. 

Hinsichtlich der vom dbb bezweifelten Notwendig-
keit zur Entfristung der Regelungen zum Alters-
geld wird auf die Ausführungen in der Gesetzes-
begründung verwiesen (Anlage 1 zu dieser Mittei-
lung des  Senats an die Bürgerschaft, Begründung, 
Teil B, Zu Artikel 5, Zu Nummer 8): 

Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) vom 13. Juli 2016 (Az. C-187/15) in der 
Sache Pöpperl gegen das Land Nordrhein-West-
falen ist die bei einem Wechsel eines Beamten in 
einen anderen Mitgliedsstaat in eine vergleichbare 
Tätigkeit im öffentlichen Dienst in diesem Fall vor-
geschrieben gewesene Nachversicherung in der 
gesetzlichen Rentenversicherung und der damit 
verbundene Verlust des im öffentlichen Dienst er-
worbenen Anspruchs auf Ruhegehalt wegen Ver-
stoßes gegen die Regelungen zum Schutz der 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer europarechtswid-
rig. Vielmehr müssten nach Auffassung des EuGH 
Ruhegehalts- bzw. Altersrentenansprüche zuste-
hen, die jenen vergleichbar sind, die sie bei ihrem 
ursprünglichen Dienstherrn erworben hatten.

Altersgeld stellt für die im Beamtenverhältnis zu-
rückgelegte Zeit eine dem Ruhegehalt vergleich-
bare Leistung dar und ist somit geeignet, den Vor-
gaben des EuGH zu entsprechen. Vor diesem Hin-
tergrund soll die in § 89a Absatz 1 HmbBeamtVG 
enthaltene Frist, bis zu der bei einer Entlassung 
aus dem Beamtenverhältnis auf Grund eines 
 eigenen Antrags gemäß § 23 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 
BeamtStG Altersgeld gewährt wird, gestrichen 
werden.

Der hlb hat gebeten, die Lehrvergütung nach § 41 
Absatz 6 Hamburgisches Besoldungsgesetz von 
40 auf 50 Euro zu erhöhen. Diese Vergütungsan-
hebung ist jedoch nicht Gegenstand der regelmä-
ßigen Besoldungsanpassung und wird im Rahmen 
weiterer Gesetzgebungsverfahren geprüft werden. 

Der DHV hat den Gesetzentwurf weitgehend be-
grüßt, aber die Verminderung der Anpassung um 

0,2 Prozentpunkte in 2019 kritisiert. Der Senat 
weist da rauf hin, dass die Verminderung der 
Besoldungs anpassung um 0,2 Prozentpunkte und 
die entsprechende Zuführung zur Versorgungs-
rücklage auch im Jahr 2019 aus der gesetzlichen 
Regelung im Besoldungs- und Versorgungsanpas-
sungsgesetz 2015/2016 resultiert. Die hierfür maß-
geblichen Gründe bestehen bis zum Abschluss 
dieses Verfahrens im Jahr 2019 fort, sodass kein 
Anlass zur nachträglichen Abänderung besteht.

Der Hamburgische Richterverein hat die Über-
nahme des Ergebnisses aus den Tarifverhandlun-
gen für den öffentlichen Dienst der Länder grund-
sätzlich begrüßt, aber ebenfalls den Ansatz des 
VPI für Deutschland zur Prüfung des dritten Para-
meters kritisiert und die Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts betont, wonach bereits 
zwei deutlich erfüllte Parameter die Annahme 
einer evident unzureichenden Alimentation be-
gründen könnten. Hierzu verweist der Senat auf 
die obigen Ausführungen zum Vortrag des DGB 
und des dbb. 

Die im Übrigen angesprochene Übertragung der 
Abschaffung der sogenannten Praxisgebühr in der 
gesetzlichen Krankenversicherung auf den Beihil-
febereich ist nicht Gegenstand dieses Gesetzge-
bungsverfahrens, sondern wird im Rahmen weite-
rer Gesetz gebungsverfahren geprüft werden. 

4.  Mitwirkung des Landespersonalausschusses 
nach § 94 Hamburgisches Beamtengesetz

Der Landespersonalausschuss hat dem Gesetz-
entwurf in seiner Sitzung am 25. Juni 2019 zuge-
stimmt. 

5.  Norddeutsche Kooperation

Die norddeutschen Länder wurden im Rahmen 
des von den Regierungschefs der norddeutschen 
Länder am 11. April 2007 vereinbarten Konsulta-
tionsverfahrens mit Schreiben vom 28. Mai 2019 
beteiligt. Bedenken oder Einwände gegen den 
 Gesetzentwurf wurden nicht erhoben. 

6. Petitum

Der Senat beantragt, die Bürgerschaft möge das 
nachstehende Gesetz beschließen.
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Artikel 1
Hamburgisches Besoldungs- und Versorgungs-

anpassungsgesetz 2019/2020/2021 
(HmbBVAnpG 2019/2020/2021)

§ 1
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für
1. die Beamtinnen und Beamten der Freien und Han-

sestadt Hamburg,
2. die Richterinnen und Richter der Freien und Han-

sestadt Hamburg,
3. die Beamtinnen und Beamten der der Aufsicht der 

Freien und Hansestadt Hamburg unterstehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts,

4. die Versorgungsempfängerinnen und Versor-
gungsempfänger, denen laufende Versorgungs-
bezüge zustehen, die die Freie und Hansestadt 
Hamburg oder eine der Aufsicht der Freien und 
Hansestadt Hamburg unterstehende Körperschaft, 
Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts zu 
tragen hat.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für
1. die ehrenamtlichen Beamtinnen und Beamten der 

Freien und Hansestadt Hamburg,
2. die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter der 

Freien und Hansestadt Hamburg,
3. die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften 

und ihre Verbände.
§ 2

Erhöhung der Dienstbezüge und sonstigen Bezüge 
ab dem 1. Januar 2019

Ab dem 1. Januar 2019 werden um 3,0 vom Hun-
dert erhöht
1.  die Grundgehaltssätze,
2.  der Familienzuschlag mit Ausnahme der Erhö-

hungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis 
A 5,

3.  die Amtszulagen sowie die allgemeinen Stellenzu-
lagen nach § 48 des Hamburgischen Besoldungs-
gesetzes (HmbBesG) vom 26. Januar 2010 

(HmbGVBl. S. 23), zuletzt geändert am 18. Juli 
2017 (HmbGVBl. S. 214),

4.  die Leistungsbezüge nach § 32 HmbBesG, die 
Grundleistungsbezüge nach § 33 HmbBesG und 
der Gesamtbetrag der nach § 38 Absatz 2 Satz 4 
HmbBesG für ruhegehaltfähig erklärten Leistungs-
bezüge,

5.  die Beträge zu § 4 Absätze 1 und 2 der Hamburgi-
schen Mehrarbeitsvergütungsverordnung (HmbM-
VergVO) vom 8. Mai 2012 (HmbGVBl. S. 171), zu-
letzt geändert am 18. Juli 2017 (HmbGVBl. S. 191, 
195), 

6.  der Betrag zu § 4 Absatz 1 Nummer 1 der Hambur-
gischen Erschwerniszulagenverordnung (HmbE-
ZulVO) vom 23. Juli 2013 (HmbGVBl. S. 340), 
zuletzt geändert am 11. Juni 2019 (HmbGVBl. 
S. 197).

Die Anwärtergrundbeträge werden ab dem 1. Januar 
2019 um 50 Euro erhöht.

§ 3
Anpassung von Bezügen nach fortgeltendem Recht

Die Erhöhung nach § 2 gilt entsprechend für 
1.  die Grundgehaltssätze 

a) in den fortgeltenden Besoldungsordnungen 
und Besoldungsgruppen der Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer, 

b) der nach § 80 HmbBesG künftig wegfallenden 
Ämter, 

2.  die Höchstbeträge für Sondergrundgehälter und 
Zuschüsse zum Grundgehalt sowie festgesetzte 
Sondergrundgehälter und Zuschüsse nach fortgel-
tenden Besoldungsordnungen der Hochschulleh-
rerinnen und Hochschullehrer, 

3.  die Grundgehaltssätze der gemäß § 41 Absatz 1 
HmbBesG fortgeltenden Bundesbesoldungsord-
nung C gemäß Anlage IV in der bis zum 22. Feb-
ruar 2002 geltenden Fassung mit den am Tag vor 
Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Beträgen 
(Anlage X HmbBesG),

4.  die
a)  in festen Beträgen ausgewiesenen Zuschüsse 

zum Grundgehalt nach den Vorbemerkungen 
Nummern 1 und 2 gemäß Anlage II in der bis 
zum 22. Februar 2002 geltenden Fassung des 

Anlage 1

Hamburgisches Gesetz 
zur Besoldungs- und Beamtenversorgungsanpassung 

2019/2020/2021 
Vom . . . . . . . . . .



6

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. WahlperiodeDrucksache 21/17902

Bundesbesoldungsgesetzes mit den am Tag 
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Be-
trägen sowie

b)  allgemeine Stellenzulage nach Vorbemerkung 
Nummer 2b gemäß Anlage II in der bis zum 22. 
Februar 2002 geltenden Fassung des Bundes-
besoldungsgesetzes mit dem am Tag vor In-
krafttreten dieses Gesetzes geltenden Betrag 
(Anlage X HmbBesG).

§ 4
Erhöhung der Versorgungsbezüge  

ab dem 1. Januar 2019

Bei Versorgungsempfängerinnen und Versor-
gungsempfängern gilt die Erhöhung nach § 2 entspre-
chend für die in den §§ 2 und 3 genannten Bezügebe-
standteile, sofern sie der Berechnung ihrer Versor-
gungsbezüge zugrunde liegen.

§ 5
Erhöhung der Dienstbezüge und sonstigen Bezüge 

ab dem 1. Januar 2020

Ab dem 1. Januar 2020 werden mit den sich aus 
den §§ 2 und 3 ergebenden Beträgen um 3,2 vom 
Hundert erhöht
1.  die Grundgehaltssätze,
2.  der Familienzuschlag mit Ausnahme der Erhö-

hungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis 
A 5,

3.  die Amtszulagen sowie die allgemeinen Stellenzu-
lagen nach § 48 HmbBesG,

4.  die Leistungsbezüge nach § 32 HmbBesG, die 
Grundleistungsbezüge nach § 33 HmbBesG und 
der Gesamtbetrag der nach § 38 Absatz 2 Satz 4 
HmbBesG für ruhegehaltfähig erklärten Leistungs-
bezüge,

5.  die Beträge nach § 4 Absätze 1 und 2 HmbM-
VergVO sowie 

6.  die Beträge nach § 4 Absatz 1 Nummer 1, § 4a 
 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 2 sowie § 4b Ab-
satz 1 Satz 1 Nummern 1 und 2 HmbEZulVO.

Die sich nach Anwendung des § 2 Satz 2 ergebenden 
Anwärtergrundbeträge werden ab dem 1. Januar 2020 
um 50 Euro erhöht. Für die in § 3 genannten Dienst- 
und sonstigen Bezüge gilt Satz 1 entsprechend. 

§ 6
Erhöhung der Versorgungsbezüge 

ab dem 1. Januar 2020

Bei Versorgungsempfängerinnen und Versor-
gungsempfängern gilt die Erhöhung nach § 5 entspre-
chend für die in den §§ 2 und 3 genannten Bezügebe-

standteile, sofern sie der Berechnung ihrer Versor-
gungsbezüge zugrunde liegen.

§ 7
Erhöhung der Dienstbezüge und sonstigen Bezüge 

ab dem 1. Januar 2021

Ab dem 1. Januar 2021 werden mit den sich aus 
§ 5 ergebenden Beträgen um 1,4 vom Hundert erhöht
1.  die Grundgehaltssätze,
2.  der Familienzuschlag mit Ausnahme der Erhö-

hungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis 
A 5,

3.  die Amtszulagen sowie die allgemeinen Stellenzu-
lagen nach § 48 HmbBesG,

4.  die Leistungsbezüge nach § 32 HmbBesG, die 
Grundleistungsbezüge nach § 33 HmbBesG und 
der Gesamtbetrag der nach § 38 Absatz 2 Satz 4 
HmbBesG für ruhegehaltfähig erklärten Leistungs-
bezüge,

5.  die Beträge nach § 4 Absätze 1 und 2 HmbM-
VergVO sowie 

6.  die Beträge nach § 4 Absatz 1 Nummer 1, § 4a 
 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 2 sowie § 4b Ab-
satz 1 Satz 1 Nummern 1 und 2 HmbEZulVO.

Für die in § 3 genannten Dienst- und sonstigen Be-
züge gilt Satz 1 entsprechend. 

§ 8
Erhöhung der Versorgungsbezüge 

ab dem 1. Januar 2021

Bei Versorgungsempfängerinnen und Versor-
gungsempfängern gilt die Erhöhung nach § 7 entspre-
chend für die in den §§ 2 und 3 genannten Bezügebe-
standteile, sofern sie der Berechnung ihrer Versor-
gungsbezüge zugrunde liegen.

Artikel 2
Änderung des Hamburgischen Besoldungs- 

gesetzes

Die Anlagen VI bis X des Hamburgischen Besol-
dungsgesetzes vom 26. Januar 2010 (HmbGVBl. 
S. 23), zuletzt geändert am 18. Juli 2017 (HmbGVBl. 
S. 214), erhalten die aus Anlage 1 zu diesem Gesetz 
ersichtliche Fassung.

Artikel 3
Weitere Änderung des Hamburgischen 

Besoldungsgesetzes

Die Anlagen VI bis X des Hamburgischen Besol-
dungsgesetzes vom 26. Januar 2010 (HmbGVBl. 
S. 23), zuletzt geändert durch Artikel 2 dieses Geset-
zes, erhalten die aus Anlage 2 zu diesem Gesetz 
 ersichtliche Fassung.
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Artikel 4
Weitere Änderung des Hamburgischen 

Besoldungsgesetzes

Die Anlagen VI bis X des Hamburgischen Besol-
dungsgesetzes vom 26. Januar 2010 (HmbGVBl. 
S. 23), zuletzt geändert durch Artikel 3 dieses Geset-
zes, erhalten die aus Anlage 3 zu diesem Gesetz er-
sichtliche Fassung.

Artikel 5
Änderung des Hamburgischen Beamten- 

versorgungsgesetzes

Das Hamburgische Beamtenversorgungsgesetz 
vom 26. Januar 2010 (HmbGVBl. S. 23, 72), zuletzt 
geändert am 18. Juli 2017 (HmbGVBl. S. 191, 194), 
wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht wird hinter dem Eintrag 

zu § 51 der Eintrag „§ 51a Meldung von Dienst-
unfalldaten an Eurostat“ 

 eingefügt.
2. In § 5 Absatz 1 Satz 1 wird der Betrag „135,41 

Euro“ durch den Betrag „139,47 Euro“ und der 
Betrag „96,71 Euro“ durch den Betrag „99,61 
Euro“ ersetzt. 

3. Hinter § 51 wird folgender § 51a eingefügt:
 „§ 51a
 Meldung von Dienstunfalldaten an Eurostat
 (1) Die meldepflichtigen Daten über Dienst-

unfälle von Beamtinnen und Beamten im Sinne 
der Verordnung (EU) Nr. 349/2011 der Kommis-
sion vom 11. April 2011 zur Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates zu Gemein-
schaftsstatistiken über öffentliche Gesundheit 

und über Gesundheitsschutz und Sicherheit am 
Arbeitsplatz betreffend Statistiken über Arbeits-
unfälle (ABl. EU Nr. L 97 S. 3) werden an die 
Unfallkasse Nord gemeldet. Die Unfallkasse 
Nord übernimmt die Weiterleitung.

 (2) Der Unfallkasse Nord sind alle durch die Auf-
gabenwahrnehmung entstehenden Kosten zu 
erstatten. Das Nähere zur Aufgabenwahrneh-
mung und Kostenerstattung wird durch eine 
Verwaltungsvereinbarung geregelt.“

4. § 56 wird wie folgt geändert:

4.1 In Absatz 4 wird der Betrag „2,67 Euro“ durch 
den Betrag „2,75 Euro“ ersetzt.

4.2 Absatz 6 wird wie folgt geändert:

4.2.1 In Nummer 1 wird der Betrag „0,90 Euro“ durch 
den Betrag „0,93 Euro“ ersetzt.

4.2.2 In Nummer 2 wird der Betrag „0,66 Euro“ durch 
den Betrag „0,68 Euro“ ersetzt.

5. § 57 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

5.1 In Nummer 1 wird der Betrag „1,76 Euro“ durch 
den Betrag „1,81 Euro“ ersetzt.

5.2 In Nummer 2 wird der Betrag „0,90 Euro“ durch 
den Betrag „0,93 Euro“ ersetzt.

6. § 58 wird wie folgt geändert:

6.1 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

6.1.1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

 „Die Höhe des Pflegezuschlags beträgt für 
jeden Kalendermonat der nicht erwerbsmäßi-
gen Pflege
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6.1.2 In Satz 3 wird der Betrag „2,56 Euro“ durch den 
Betrag „2,75 Euro“ ersetzt.

6.2 In Absatz 3 Satz 3 wird der Betrag „0,90 Euro“ 
durch den Betrag „0,93 Euro“ ersetzt.

7. In § 61 Absatz 2a Satz 1 wird der Betrag „48,07 
Euro“ durch den Betrag „49,51 Euro“ ersetzt.

8. In § 89a Absatz 1 Satz 1 wird die Textstelle „bis 
zum 31. Dezember 2019“ gestrichen. 

Artikel 6

Weitere Änderung des Hamburgischen Beamten-
versorgungsgesetzes

Das Hamburgische Beamtenversorgungsgesetz 
vom 26. Januar 2010 (HmbGVBl. S. 23, 72), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 dieses Gesetzes, wird wie 
folgt geändert:

1. In § 5 Absatz 1 Satz 1 wird der Betrag „139,47 
Euro“ durch den Betrag „143,93 Euro“ und der 
Betrag „99,61 Euro“ durch den Betrag „102,80 
Euro“ ersetzt.

2. § 56 wird wie folgt geändert:

2.1 In Absatz 4 wird der Betrag „2,75 Euro“ durch 
den Betrag „2,84 Euro“ ersetzt.

2.2 Absatz 6 wird wie folgt geändert:

2.2.1 In Nummer 1 wird der Betrag „0,93 Euro“ durch 
den Betrag „0,96 Euro“ ersetzt.

2.2.2 In Nummer 2 wird der Betrag „0,68 Euro“ durch 
den Betrag „0,70 Euro“ ersetzt.

3. § 57 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

3.1 In Nummer 1 wird der Betrag „1,81 Euro“ durch 
den Betrag „1,87 Euro“ ersetzt.

 

 

 
einer pflegebedürftigen 
Person des  

 

wenn die zu pflegende Person 

a) 

ausschließlich Pfle-
gegeld nach § 37 
des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch 
bezieht: 

b) 

Kombinationsleis-
tungen nach § 38 
des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch 
bezieht: 

c) 

ausschließlich Pflege-
sachleistungen nach 
§ 36 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch be-
zieht: 

1. Pflegegrades 5 nach 
§ 15 Absatz 3 Satz 4 
Nummer 5 des Elften 
Buches Sozialge-
setzbuch, 

2,75 Euro 2,34 Euro 1,92 Euro 

2. Pflegegrades 4 nach 
§ 15 Absatz 3 Satz 4 
Nummer 4 des Elften 
Buches Sozialge-
setzbuch, 

1,92 Euro 1,64 Euro 1,34 Euro 

3. Pflegegrades 3 nach 
§ 15 Absatz 3 Satz 4 
Nummer 3 des Elften 
Buches Sozialge-
setzbuch, 

1,17 Euro 1,01 Euro 0,82 Euro 

4. Pflegegrades 2 nach 
§ 15 Absatz 3 Satz 4 
Nummer 2 des Elften 
Buches Sozialge-
setzbuch, 

0,74 Euro 0,63 Euro 0,52 Euro.“ 
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3.2 In Nummer 2 wird der Betrag „0,93 Euro“ durch 
den Betrag „0,96 Euro“ ersetzt.

4. § 58 wird wie folgt geändert:
4.1 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

4.1.1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

 „Die Höhe des Pflegezuschlags beträgt für 
jeden Kalendermonat der nicht erwerbsmäßi-
gen Pflege 

 

 
einer pflegebedürftigen 
Person des  

 

wenn die zu pflegende Person 

a) 

ausschließlich Pfle-
gegeld nach § 37 
des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch 
bezieht: 

b) 

Kombinationsleis-
tungen nach § 38 
des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch 
bezieht: 

c) 

ausschließlich Pflege-
sachleistungen nach 
§ 36 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch be-
zieht: 

1. Pflegegrades 5 nach 
§ 15 Absatz 3 Satz 4 
Nummer 5 des Elften 
Buches Sozialge-
setzbuch, 

2,84 Euro 2,41 Euro 1,98 Euro 

2. Pflegegrades 4 nach 
§ 15 Absatz 3 Satz 4 
Nummer 4 des Elften 
Buches Sozialge-
setzbuch, 

1,98 Euro 1,69 Euro 1,38 Euro 

3. Pflegegrades 3 nach 
§ 15 Absatz 3 Satz 4 
Nummer 3 des Elften 
Buches Sozialge-
setzbuch, 

1,21 Euro 1,04 Euro 0,85 Euro 

4. Pflegegrades 2 nach 
§ 15 Absatz 3 Satz 4 
Nummer 2 des Elften 
Buches Sozialge-
setzbuch, 

0,76 Euro 0,65 Euro 0,54 Euro.“ 

  

4.1.2 In Satz 3 wird der Betrag „2,75 Euro“ durch den 
Betrag „2,84 Euro“ ersetzt.

4.2 In Absatz 3 Satz 3 wird der Betrag „0,93 Euro“ 
durch den Betrag „0,96 Euro“ ersetzt.

5. In § 61 Absatz 2a Satz 1 wird der Betrag „49,51 
Euro“ durch den Betrag „51,09 Euro“ ersetzt.

Artikel 7
Weitere Änderung des Hamburgischen Beamten-

versorgungsgesetzes

Das Hamburgische Beamtenversorgungsgesetz 
vom 26. Januar 2010 (HmbGVBl. S. 23, 72), zuletzt 

geändert durch Artikel 6 dieses Gesetzes, wird wie 
folgt geändert:

1. In § 5 Absatz 1 Satz 1 wird der Betrag „143,93 
Euro“ durch den Betrag „145,95 Euro“ und der 
Betrag „102,80 Euro“ durch den Betrag „104,24 
Euro“ ersetzt.

2. § 56 wird wie folgt geändert:

2.1 In Absatz 4 wird der Betrag „2,84 Euro“ durch 
den Betrag „2,88 Euro“ ersetzt.

2.2 Absatz 6 wird wie folgt geändert:
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2.2.1 In Nummer 1 wird der Betrag „0,96 Euro“ durch 
den Betrag „0,97 Euro“ ersetzt.

2.2.2 In Nummer 2 wird der Betrag „0,70 Euro“ durch 
den Betrag „0,71 Euro“ ersetzt.

3. § 57 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

3.1 In Nummer 1 wird der Betrag „1,87 Euro“ durch 
den Betrag „1,90 Euro“ ersetzt.

3.2 In Nummer 2 wird der Betrag „0,96 Euro“ durch 
den Betrag „0,97 Euro“ ersetzt.

4. § 58 wird wie folgt geändert:
4.1 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
4.1.1 Satz 1 erhält folgende Fassung:
 „Die Höhe des Pflegezuschlags beträgt für 

jeden Kalendermonat der nicht erwerbsmäßi-
gen Pflege 

 

 
einer pflegebedürftigen 
Person des  

 

wenn die zu pflegende Person 

a) 

ausschließlich Pfle-
gegeld nach § 37 
des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch 
bezieht: 

b) 

Kombinationsleis-
tungen nach § 38 
des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch 
bezieht: 

c) 

ausschließlich Pflege-
sachleistungen nach 
§ 36 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch be-
zieht: 

1. Pflegegrades 5 nach 
§ 15 Absatz 3 Satz 4 
Nummer 5 des Elften 
Buches Sozialge-
setzbuch, 

2,88 Euro 2,44 Euro 2,01 Euro 

2. Pflegegrades 4 nach 
§ 15 Absatz 3 Satz 4 
Nummer 4 des Elften 
Buches Sozialge-
setzbuch, 

2,01 Euro 1,71 Euro 1,40 Euro 

3. Pflegegrades 3 nach 
§ 15 Absatz 3 Satz 4 
Nummer 3 des Elften 
Buches Sozialge-
setzbuch, 

1,23 Euro 1,05 Euro 0,86 Euro 

4. Pflegegrades 2 nach 
§ 15 Absatz 3 Satz 4 
Nummer 2 des Elften 
Buches Sozialge-
setzbuch, 

0,77 Euro 0,66 Euro 0,55 Euro.“ 

  

4.1.2 In Satz 3 wird der Betrag „2,84 Euro“ durch den 
Betrag „2,88 Euro“ ersetzt.

4.2 In Absatz 3 Satz 3 wird der Betrag „0,96 Euro“ 
durch den Betrag „0,97 Euro“ ersetzt.

5. In § 61 Absatz 2a Satz 1 wird der Betrag „51,09 
Euro“ durch den Betrag „51,81 Euro“ ersetzt.

Artikel 8

Änderung des Hamburgischen Besoldungs-
überleitungsgesetzes

Die Anlagen 1 und 2 des Hamburgischen Besol-
dungsüberleitungsgesetzes vom 26. Januar 2010 
(HmbGVBl. S. 23, 67), zuletzt geändert am 18. Juli 



11

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/17902

2017 (HmbGVBl. S. 191, 195), erhalten die aus Anlage 
4 zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung. 

Artikel 9

Weitere Änderung des Hamburgischen 
Besoldungsüberleitungsgesetzes

Die Anlagen 1 und 2 des Hamburgischen Besol-
dungsüberleitungsgesetzes vom 26. Januar 2010 
(HmbGVBl. S. 23, 67), zuletzt geändert durch Artikel 8 
dieses Gesetzes, erhalten die aus Anlage 5 zu diesem 
Gesetz ersichtliche Fassung. 

Artikel 10

Weitere Änderung des Hamburgischen 
Besoldungsüberleitungsgesetzes

Die Anlagen 1 und 2 des Hamburgischen Besol-
dungsüberleitungsgesetzes vom 26. Januar 2010 
(HmbGVBl. S. 23, 67), zuletzt geändert durch Artikel 9 
dieses Gesetzes, erhalten die aus Anlage 6 zu diesem 
Gesetz ersichtliche Fassung. 

Artikel 11

Änderung der Hamburgischen Mehrarbeits- 
vergütungsverordnung

§ 4 der Hamburgischen Mehrarbeitsvergütungs-
verordnung vom 8. Mai 2012 (HmbGVBl. S. 171), zu-
letzt geändert am 18. Juli 2017 (HmbGVBl. S. 191, 
195), wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 1 werden die Beträge „14,99 Euro“ 
durch „15,44 Euro“, „20,53 Euro“ durch „21,15 
Euro“ und „27,86 Euro“ durch „28,70 Euro“ 
 ersetzt.

2. In Absatz 2 werden die Beträge „18,82 Euro“ 
durch „19,38 Euro“, „23,29 Euro“ durch „23,99 
Euro“ und „32,33 Euro“ durch „33,30 Euro“ 
 ersetzt.

Artikel 12

Weitere Änderung der Hamburgischen 
Mehrarbeitsvergütungsverordnung

§ 4 der Hamburgischen Mehrarbeitsvergütungs-
verordnung vom 8. Mai 2012 (HmbGVBl. S. 171), zu-
letzt geändert durch Artikel 11 dieses Gesetzes, wird 
wie folgt geändert:

1. In Absatz 1 werden die Beträge „15,44 Euro“ 
durch „15,93 Euro“, „21,15 Euro“ durch „21,83 
Euro“ und „28,70 Euro“ durch „29,62 Euro“ 
 ersetzt.

2. In Absatz 2 werden die Beträge „19,38 Euro“ 
durch „20,00 Euro“, „23,99 Euro“ durch „24,76 
Euro“ und „33,30 Euro“ durch „34,37 Euro“ 
 ersetzt.

Artikel 13
Weitere Änderung der Hamburgischen 

Mehrarbeitsvergütungsverordnung

§ 4 der Hamburgischen Mehrarbeitsvergütungs-
verordnung vom 8. Mai 2012 (HmbGVBl. S. 171), zu-
letzt geändert durch Artikel 12 dieses Gesetzes, wird 
wie folgt geändert:
1. In Absatz 1 werden die Beträge „15,93 Euro“ 

durch „16,15 Euro“, „21,83 Euro“ durch „22,14 
Euro“ und „29,62 Euro“ durch „30,03 Euro“ 
 ersetzt.

2. In Absatz 2 werden die Beträge „20,00 Euro“ 
durch „20,28 Euro“, „24,76 Euro“ durch „25,11 
Euro“ und „34,37 Euro“ durch „34,85 Euro“ 
 ersetzt.

Artikel 14
Änderung der Hamburgischen Erschwernis- 

zulagenverordnung

In § 4 Absatz 1 Nummer 1 der Hamburgischen 
 Erschwerniszulagenverordnung vom 23. Juli 2013 
(HmbGVBl. S. 340), zuletzt geändert am 11. Juni 2019 
(HmbGVBl. S. 197), wird der Betrag „3,39 Euro“ durch 
den Betrag „3,49 Euro“ ersetzt. 

Artikel 15
Weitere Änderung der Hamburgischen 

Erschwerniszulagenverordnung

Die Hamburgische Erschwerniszulagenverord-
nung vom 23. Juli 2013 (HmbGVBl. S. 340), zuletzt 
geändert durch Artikel 14 dieses Gesetzes, wird wie 
folgt geändert:
1. In § 4 Absatz 1 Nummer 1 wird der Betrag „3,49 

Euro“ durch den Betrag „3,60 Euro“ ersetzt. 
2. In § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und § 4b Ab-

satz 1 Satz 1 Nummer 1 wird jeweils der Betrag 
„3,50 Euro“ durch den Betrag „3,61 Euro“ 
 ersetzt. 

3. In § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und § 4b Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 wird jeweils der Betrag 
„4,50 Euro“ durch den Betrag „4,64 Euro“ 
 ersetzt. 

Artikel 16
Weitere Änderung der Hamburgischen 

Erschwerniszulagenverordnung

Die Hamburgische Erschwerniszulagenverord-
nung vom 23. Juli 2013 (HmbGVBl. S. 340), zuletzt 
geändert durch Artikel 15 dieses Gesetzes, wird wie 
folgt geändert:
1. In § 4 Absatz 1 Nummer 1 wird der Betrag „3,60 

Euro“ durch den Betrag „3,65 Euro“ ersetzt. 
2. In § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und § 4b Ab-

satz 1 Satz 1 Nummer 1 wird jeweils der Betrag 
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„3,61 Euro“ durch den Betrag „3,66 Euro“ 
 ersetzt. 

3. In § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und § 4b Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 wird jeweils der Betrag 
„4,64 Euro“ durch den Betrag „4,70 Euro“ 
 ersetzt. 

Artikel 17
Änderung der Hamburgischen Erholungs- 

urlaubsverordnung

§ 5 Satz 2 der Hamburgischen Erholungsurlaubs-
verordnung vom 7. Dezember 1999 (HmbGVBl. 

S 279), zuletzt geändert am 11. Dezember 2018 
(HmbGVBl. S. 460, 461), wird gestrichen.

Artikel 18

Schlussbestimmungen

Artikel 2, Artikel 5 Nummern 1 bis 7, Artikel 8, 11, 
14 und 17 treten mit Wirkung vom 1. Januar 2019 in 
Kraft. Artikel 3, 6, 9, 12 und 15 treten am 1. Januar 
2020 in Kraft. Artikel 4, 7, 10, 13 und 16 treten am 
1. Januar 2021 in Kraft. Im Übrigen tritt dieses Gesetz 
am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
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Anlage 1
(zu Artikel 2)

 

 

 „Anlage VI 
 

gültig ab 1. Januar 2019 
 
 

1. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A 
(Monatsbeträge in Euro) 

 
Besol-
dungs-
gruppe 

S t u f e 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A 4 2.339,70 2.395,05 2.450,33 2.505,78 2.555,07 2.585,63 2.606,97 2.610,34

A 5 2.366,78 2.425,74 2.484,40 2.543,42 2.602,11 2.660,96 2.684,45 2.694,91

A 6 2.403,33 2.473,93 2.543,42 2.606,97 2.670,41 2.734,01 2.797,53 2.823,29

A 7 2.495,08 2.574,96 2.655,18 2.734,97 2.815,15 2.895,22 2.970,30 3.024,73

A 8 2.630,47 2.725,80 2.820,93 2.917,32 3.013,86 3.103,25 3.192,80 3.272,56

A 9 2.741,68 2.841,63 2.941,62 3.044,13 3.146,45 3.246,49 3.346,38 3.430,65

A 10 2.931,02 3.066,47 3.201,58 3.338,27 3.460,19 3.590,36 3.722,97 3.826,40

A 11 3.331,04 3.449,39 3.581,73 3.716,80 3.851,87 3.986,92 4.121,98 4.257,84

A 12 3.725,43 3.864,14 4.002,90 4.141,62 4.280,38 4.419,13 4.557,86 4.689,31

A 13 4.166,16 4.314,76 4.463,33 4.611,89 4.760,46 4.909,02 5.057,59 5.202,62

A 14 4.381,05 4.581,19 4.781,33 4.981,47 5.181,60 5.381,73 5.581,87 5.751,58

A 15 5.335,09 5.513,13 5.691,16 5.858,14 6.025,12 6.192,10 6.359,09 6.483,29

A 16 5.876,56 6.084,06 6.291,55 6.486,79 6.682,01 6.877,22 7.072,46 7.212,75

Rhythmus 3 Jahre 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 4 Jahre 6 Jahre 6 Jahre   
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noch Anlage 1 

 

2. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung B 
(Monatsbeträge in Euro) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung R 
(Monatsbeträge in Euro) 

 

Besol-
dungs-
gruppe 

Stufe 
1 2 3 4 5 6 7 8 

R 1 4.516,11 4.821,83 5.127,58 5.433,31 5.739,04 6.044,75 6.350,49 6.649,10 

R 2 5.110,38 5.416,13 5.721,85 6.027,59 6.333,31 6.639,04 6.944,78 7.242,94 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung W 
(Monatsbeträge in Euro) 

 

Besoldungsgruppe W 1 W 2 W 3 

  4.538,62 5.163,26 6.237,48 
 

  

Besoldungs- 

gruppe  

B 1 6.383,69 

B 2 7.418,02 

B 3 7.855,91 

B 4 8.314,49 

B 5 8.840,69 

B 6 9.337,55 

B 7 9.820,89 

B 8 10.324,68 

B 9 10.950,14 

B 10 12.892,52 

B 11 13.393,15 

R 3 7.955,52 

R 4 8.414,12 

R 5 8.940,31 

R 6 9.437,17 

R 7 9.920,53 

R 8 10.424,29 

R 9 11.049,78 

R 10 13.545,88 
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noch Anlage 1 

 

Anlage VII 
 

gültig ab 1. Januar 2019 
 

Familienzuschlag 
(Monatsbeträge in Euro) 

 

      Stufe 1 Stufe 2 

      
(§ 45 Absatz 1) (§ 45 Absatz 2) 

       
alle Besoldungsgruppen 135,68 251,70 
   

 
 
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag  
 für das zweite zu berücksichtigende Kind um  116,02 Euro, 
 für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um  358,53 Euro. 
 
 
Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 
 
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind  
 in den Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 um je  5,11 Euro 
 ab Stufe 3 (§ 45 Absatz 2) für jedes weitere zu berücksichtigende Kind 
 in Besoldungsgruppe A 3 um je  25,56 Euro, 
 in Besoldungsgruppe A 4 um je  20,45 Euro  
 und in Besoldungsgruppe A 5 um je  15,34 Euro. 
 
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe 
zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt. 
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Anlage VIII 
 

gültig ab 1. Januar 2019 
 
 

Anwärtergrundbetrag 
(Monatsbeträge in Euro) 

 

 
Einstiegsamt, in das die Anwärterin oder der Anwärter nach Ab-
schluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt 
 

 
Grundbetrag 

A 4 1.099,10 

A 5 bis A 8 1.218,18 

A 9 bis A 11 1.271,40 

A 12  1.409,25 

A 13  1.440,60 

A 13 + Zulage (§ 48 Nummer 2 Buchstabe c)  
oder R 1 1.475,04 
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Anlage IX 
 

gültig ab 1. Januar 2019 
 

Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen 
(Monatsbeträge in Euro) 

- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen - 
 

Dem Grunde nach geregelt in Betrag  
 
Hamburgisches Besoldungsgesetz  
 
§ 48  (allgemeine Stellenzulage)  

Nummer 1 
Buchstabe a 21,12  
Buchstabe b 82,59  

Nummer 2 91,77  
 
§ 49  (Zulage für Polizei und  

Steuerfahndungsdienst)  
Die Zulage beträgt nach einer  
Dienstzeit 
von einem Jahr 63,69  
von zwei Jahren 127,38  

 
§ 50  (Feuerwehrzulage)  

Die Zulage beträgt nach einer  
Dienstzeit  
von einem Jahr 63,69  
von zwei Jahren 127,38  

 
§ 51  (Zulage bei Justizvollzugs- 

einrichtungen und Psychiatrischen  
Krankeneinrichtungen)  101,81  

 
§ 52  (Zulage in der Steuerverwaltung)  

Die Zulage beträgt für Beamtinnen  
und Beamte  38,35  

 
§ 53  (Sicherheitszulage)  

Die Zulage beträgt für die  
Besoldungsgruppen  
A 4 bis A 5 115,04  
A 6 bis A 9 153,39  
A 10 und höher 191,73  

 
§ 54  Absatz 1 (Fliegerzulage)  

Nummer 1 368,13  
Nummer 2 294,50  

 
§ 55  (Zulage für Meisterprüfung /  

Abschlussprüfung als staatlich  
geprüfte Technikerin, staatlich  
geprüfter Techniker) 38,35  

 
§ 55a (Zulage für die Landeswahlleiterin  

oder den Landeswahlleiter) 300,00 
 

Dem Grunde nach geregelt in Betrag  
 
§ 60  (Zulage bei mehreren Ämtern) 

Die Zulage beträgt für die  
Besoldungsgruppen 
R 1 205,54 
R 2 230,08 

 
 
B e s o l d u n g s o r d n u n g  A 
 
 Fußnote 
 
A 4 2 72,72 
 
A 5 1 72,72 
 
A 6 2 72,72 
 3 157,73 
 
A 9 1 293,52 
 
A 13 1, 2, 3 298,30 
 5 204,52 
 
A 14 1 136,34 
 2 204,52 
 
A 15 2 204,52 
 
A 16 2 228,72 
 
A 9 (kw) 1 293,52 
 
A 13 (kw) 1 204,52 
 
A 14 (kw) 1 204,52 
 
A 15 (kw) 1 204,52 
 
B e s o l d u n g s o r d n u n g  R   
 
 Fußnote 
 
R 1 1 226,09 
 
R 2 3, 4 226,09 
 
R 3 2 226,09 
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Anlage IXa 
 

gültig ab 1. Januar 2019 
 

 
 

Leistungsbezüge der Besoldungsordnung W 
 

Dem Grunde nach geregelt in Betrag 
 
§ 33  
(Grundleistungsbezüge) 
 
Grundleistungsbezüge betragen für Professorinnen und Professoren  
der Besoldungsgruppen W2 und W3 

 
 
 
 
694,88 Euro  
monatlich  

 
§ 38  
(Ruhegehaltfähigkeit von Leistungsbezügen) 
 
Der Gesamtbetrag der nach § 38 Absatz 2 Satz 4 für ruhegehaltfähig  
erklärten Leistungsbezüge beträgt höchstens 

 
 
 
 
135.063,64 Euro  
jährlich 
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Anlage 2
(zu Artikel 3)

 

 

„Anlage VI 
 

gültig ab 1. Januar 2020 
 
 

1. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A 
(Monatsbeträge in Euro) 

 
Besol-
dungs-
gruppe 

S t u f e 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A 4 2.414,57 2.471,69 2.528,74 2.585,96 2.636,83 2.668,37 2.690,39 2.693,87 

A 5 2.442,52 2.503,36 2.563,90 2.624,81 2.685,38 2.746,11 2.770,35 2.781,15 

A 6 2.480,24 2.553,10 2.624,81 2.690,39 2.755,86 2.821,50 2.887,05 2.913,64 

A 7 2.574,92 2.657,36 2.740,15 2.822,49 2.905,23 2.987,87 3.065,35 3.121,52 

A 8 2.714,65 2.813,03 2.911,20 3.010,67 3.110,30 3.202,55 3.294,97 3.377,28 

A 9 2.829,41 2.932,56 3.035,75 3.141,54 3.247,14 3.350,38 3.453,46 3.540,43 

A 10 3.024,81 3.164,60 3.304,03 3.445,09 3.570,92 3.705,25 3.842,11 3.948,84 

A 11 3.437,63 3.559,77 3.696,35 3.835,74 3.975,13 4.114,50 4.253,88 4.394,09 

A 12 3.844,64 3.987,79 4.130,99 4.274,15 4.417,35 4.560,54 4.703,71 4.839,37 

A 13 4.299,48 4.452,83 4.606,16 4.759,47 4.912,79 5.066,11 5.219,43 5.369,10 

A 14 4.521,24 4.727,79 4.934,33 5.140,88 5.347,41 5.553,95 5.760,49 5.935,63 

A 15 5.505,81 5.689,55 5.873,28 6.045,60 6.217,92 6.390,25 6.562,58 6.690,76 

A 16 6.064,61 6.278,75 6.492,88 6.694,37 6.895,83 7.097,29 7.298,78 7.443,56 

Rhythmus 3 Jahre 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 4 Jahre 6 Jahre 6 Jahre  
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2. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung B 
(Monatsbeträge in Euro) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung R 

(Monatsbeträge in Euro) 
 

Besol-
dungs-
gruppe 

Stufe 
1 2 3 4 5 6 7 8 

R 1 4.660,63 4.976,13 5.291,66 5.607,18 5.922,69 6.238,18 6.553,71 6.861,87 

R 2 5.273,91 5.589,45 5.904,95 6.220,47 6.535,98 6.851,49 7.167,01 7.474,71 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung W 

(Monatsbeträge in Euro) 
 

Besoldungsgruppe W 1 W 2 W 3 

  4.683,86 5.328,48 6.437,08 
 

  

Besoldungs- 

gruppe  

B 1 6.587,97 

B 2 7.655,40 

B 3 8.107,30 

B 4 8.580,55 

B 5 9.123,59 

B 6 9.636,35 

B 7 10.135,16 

B 8 10.655,07 

B 9 11.300,54 

B 10 13.305,08 

B 11 13.821,73 

R 3 8.210,10 

R 4 8.683,37 

R 5 9.226,40 

R 6 9.739,16 

R 7 10.237,99 

R 8 10.757,87 

R 9 11.403,37 

R 10 13.979,35 
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Anlage VII 
 

gültig ab 1. Januar 2020 
 

Familienzuschlag 
(Monatsbeträge in Euro) 

 

      Stufe 1 Stufe 2 

      
(§ 45 Absatz 1) (§ 45 Absatz 2) 

       
alle Besoldungsgruppen 140,02 259,75 
   

 
 
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag  
 für das zweite zu berücksichtigende Kind um  119,73 Euro, 
 für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um  370,00 Euro. 
 
 
Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 
 
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind  
 in den Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 um je  5,11 Euro 
 ab Stufe 3 (§ 45 Absatz 2) für jedes weitere zu berücksichtigende Kind 
 in Besoldungsgruppe A 3 um je  25,56 Euro, 
 in Besoldungsgruppe A 4 um je  20,45 Euro  
 und in Besoldungsgruppe A 5 um je  15,34 Euro. 
 
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe 
zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt. 
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Anlage VIII 
 

gültig ab 1. Januar 2020 
 
 

Anwärtergrundbetrag 
(Monatsbeträge in Euro) 

 

 
Einstiegsamt, in das die Anwärterin oder der Anwärter nach Ab-
schluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt 
 

 
Grundbetrag 

A 4 1.149,10 

A 5 bis A 8 1.268,18 

A 9 bis A 11 1.321,40 

A 12  1.459,25 

A 13  1.490,60 

A 13 + Zulage (§ 48 Nummer 2 Buchstabe c)  
oder R 1 1.525,04 
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Anlage IX 
 

gültig ab 1. Januar 2020 
 

Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen 
(Monatsbeträge in Euro) 

- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen - 
 
Dem Grunde nach geregelt in Betrag  
 
Hamburgisches Besoldungsgesetz  
 
§ 48  (allgemeine Stellenzulage)  

Nummer 1 
Buchstabe a 21,80 
Buchstabe b 85,23 

Nummer 2 94,71 
 
§ 49  (Zulage für Polizei und  

Steuerfahndungsdienst)  
Die Zulage beträgt nach einer  
Dienstzeit 
von einem Jahr 63,69 
von zwei Jahren 127,38 

 
§ 50  (Feuerwehrzulage)  

Die Zulage beträgt nach einer  
Dienstzeit  
von einem Jahr 63,69 
von zwei Jahren 127,38 

 
§ 51  (Zulage bei Justizvollzugs- 

einrichtungen und Psychiatrischen  
Krankeneinrichtungen)  101,81 

 
§ 52  (Zulage in der Steuerverwaltung)  

Die Zulage beträgt für Beamtinnen  
und Beamte  38,35 

 
§ 53  (Sicherheitszulage)  

Die Zulage beträgt für die  
Besoldungsgruppen  
A 4 bis A 5 115,04 
A 6 bis A 9 153,39 
A 10 und höher 191,73 

 
§ 54  Absatz 1 (Fliegerzulage)  

Nummer 1 368,13 
Nummer 2 294,50 

 
§ 55  (Zulage für Meisterprüfung /  

Abschlussprüfung als staatlich  
geprüfte Technikerin, staatlich  
geprüfter Techniker) 38,35 

 
§ 55a (Zulage für die Landeswahlleiterin  

oder den Landeswahlleiter) 300,00 

Dem Grunde nach geregelt in Betrag  
 
§ 60  (Zulage bei mehreren Ämtern) 

Die Zulage beträgt für die  
Besoldungsgruppen 
R 1 205,54 
R 2 230,08 

 
 
B e s o l d u n g s o r d n u n g  A 
 
 Fußnote 
 
A 4 2 75,05 
 
A 5 1 75,05 
 
A 6 2 75,05 
 3 162,78 
 
A 9 1 302,91 
 
A 13 1, 2, 3 307,85 
 5 211,06 
 
A 14 1 140,70 
 2 211,06 
 
A 15 2 211,06 
 
A 16 2 236,04 
 
A 9 (kw) 1 302,91 
 
A 13 (kw) 1 211,06 
 
A 14 (kw) 1 211,06 
 
A 15 (kw) 1 211,06 
 
B e s o l d u n g s o r d n u n g  R   
 
 Fußnote 
 
R 1 1 233,32 
 
R 2 3, 4 233,32 
 
R 3 2 233,32 
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Anlage IXa 

 
gültig ab 1. Januar 2020 

 
 
 

Leistungsbezüge der Besoldungsordnung W 
 

Dem Grunde nach geregelt in Betrag 
 
§ 33  
(Grundleistungsbezüge) 
 
Grundleistungsbezüge betragen für Professorinnen und Professoren  
der Besoldungsgruppen W2 und W3 

 
 
 
 
717,12 Euro  
monatlich  

 
§ 38  
(Ruhegehaltfähigkeit von Leistungsbezügen) 
 
Der Gesamtbetrag der nach § 38 Absatz 2 Satz 4 für ruhegehaltfähig  
erklärten Leistungsbezüge beträgt höchstens 

 
 
 
 
139.385,68 Euro  
jährlich 
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Anlage 3
(Zu Artikel 4)

Anlage 3 
(zu Artikel 4) 

 

„Anlage VI 
 

gültig ab 1. Januar 2021 
 
 

1. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A 
(Monatsbeträge in Euro) 

 
Besol-
dungs-
gruppe 

S t u f e 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A 4 2.448,37 2.506,29 2.564,14 2.622,16 2.673,75 2.705,73 2.728,06 2.731,58 

A 5 2.476,72 2.538,41 2.599,79 2.661,56 2.722,98 2.784,56 2.809,13 2.820,09 

A 6 2.514,96 2.588,84 2.661,56 2.728,06 2.794,44 2.861,00 2.927,47 2.954,43 

A 7 2.610,97 2.694,56 2.778,51 2.862,00 2.945,90 3.029,70 3.108,26 3.165,22 

A 8 2.752,66 2.852,41 2.951,96 3.052,82 3.153,84 3.247,39 3.341,10 3.424,56 

A 9 2.869,02 2.973,62 3.078,25 3.185,52 3.292,60 3.397,29 3.501,81 3.590,00 

A 10 3.067,16 3.208,90 3.350,29 3.493,32 3.620,91 3.757,12 3.895,90 4.004,12 

A 11 3.485,76 3.609,61 3.748,10 3.889,44 4.030,78 4.172,10 4.313,43 4.455,61 

A 12 3.898,46 4.043,62 4.188,82 4.333,99 4.479,19 4.624,39 4.769,56 4.907,12 

A 13 4.359,67 4.515,17 4.670,65 4.826,10 4.981,57 5.137,04 5.292,50 5.444,27 

A 14 4.584,54 4.793,98 5.003,41 5.212,85 5.422,27 5.631,71 5.841,14 6.018,73 

A 15 5.582,89 5.769,20 5.955,51 6.130,24 6.304,97 6.479,71 6.654,46 6.784,43 

A 16 6.149,51 6.366,65 6.583,78 6.788,09 6.992,37 7.196,65 7.400,96 7.547,77 

Rhythmus 3 Jahre 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 4 Jahre 6 Jahre 6 Jahre  
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2. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung B 
(Monatsbeträge in Euro) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung R 

(Monatsbeträge in Euro) 
 

Besol-
dungs-
gruppe 

Stufe 
1 2 3 4 5 6 7 8 

R 1 4.725,88 5.045,80 5.365,74 5.685,68 6.005,61 6.325,51 6.645,46 6.957,94 

R 2 5.347,74 5.667,70 5.987,62 6.307,56 6.627,48 6.947,41 7.267,35 7.579,36 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung W 

(Monatsbeträge in Euro) 
 

Besoldungsgruppe W 1 W 2 W 3 

  4.749,43 5.403,08 6.527,20 
 

  

Besoldungs- 

gruppe  

B 1 6.680,20 

B 2 7.762,58 

B 3 8.220,80 

B 4 8.700,68 

B 5 9.251,32 

B 6 9.771,26 

B 7 10.277,05 

B 8 10.804,24 

B 9 11.458,75 

B 10 13.491,35 

B 11 14.015,23 

R 3 8.325,04 

R 4 8.804,94 

R 5 9.355,57 

R 6 9.875,51 

R 7 10.381,32 

R 8 10.908,48 

R 9 11.563,02 

R 10 14.175,06 
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Anlage VII 
 

gültig ab 1. Januar 2021 
 

Familienzuschlag 
(Monatsbeträge in Euro) 

 

      Stufe 1 Stufe 2 

      
(§ 45 Absatz 1) (§ 45 Absatz 2) 

       
alle Besoldungsgruppen 141,98 263,39 
   

 
 
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag  
 für das zweite zu berücksichtigende Kind um  121,41 Euro, 
 für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um  375,18 Euro. 
 
 
Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 
 
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind  
 in den Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 um je  5,11 Euro 
 ab Stufe 3 (§ 45 Absatz 2) für jedes weitere zu berücksichtigende Kind 
 in Besoldungsgruppe A 3 um je  25,56 Euro, 
 in Besoldungsgruppe A 4 um je  20,45 Euro  
 und in Besoldungsgruppe A 5 um je  15,34 Euro. 
 
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe 
zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt. 
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Anlage VIII 
 

gültig ab 1. Januar 2021 
 
 

Anwärtergrundbetrag 
(Monatsbeträge in Euro) 

 

 
Einstiegsamt, in das die Anwärterin oder der Anwärter nach Ab-
schluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt 
 

 
Grundbetrag 

A 4 1.149,10 

A 5 bis A 8 1.268,18 

A 9 bis A 11 1.321,40 

A 12  1.459,25 

A 13  1.490,60 

A 13 + Zulage (§ 48 Nummer 2 Buchstabe c)  
oder R 1 1.525,04 
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Anlage IX 
 

gültig ab 1. Januar 2021 
 

Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen 
(Monatsbeträge in Euro) 

- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen - 
 
Dem Grunde nach geregelt in Betrag  
 
Hamburgisches Besoldungsgesetz  
 
§ 48  (allgemeine Stellenzulage)  

Nummer 1 
Buchstabe a 22,11 
Buchstabe b 86,42 

Nummer 2 96,04 
 
§ 49  (Zulage für Polizei und  

Steuerfahndungsdienst)  
Die Zulage beträgt nach einer  
Dienstzeit 
von einem Jahr 63,69 
von zwei Jahren 127,38 

 
§ 50  (Feuerwehrzulage)  

Die Zulage beträgt nach einer  
Dienstzeit  
von einem Jahr 63,69 
von zwei Jahren 127,38 

 
§ 51  (Zulage bei Justizvollzugs- 

einrichtungen und Psychiatrischen  
Krankeneinrichtungen)  101,81 

 
§ 52  (Zulage in der Steuerverwaltung)  

Die Zulage beträgt für Beamtinnen  
und Beamte  38,35 

 
§ 53  (Sicherheitszulage)  

Die Zulage beträgt für die  
Besoldungsgruppen  
A 4 bis A 5 115,04 
A 6 bis A 9 153,39 
A 10 und höher 191,73 

 
§ 54  Absatz 1 (Fliegerzulage)  

Nummer 1 368,13 
Nummer 2 294,50 

 
§ 55  (Zulage für Meisterprüfung /  

Abschlussprüfung als staatlich  
geprüfte Technikerin, staatlich  
geprüfter Techniker) 38,35 

 
§ 55a (Zulage für die Landeswahlleiterin  

oder den Landeswahlleiter) 300,00 

Dem Grunde nach geregelt in Betrag  
 
§ 60  (Zulage bei mehreren Ämtern) 

Die Zulage beträgt für die  
Besoldungsgruppen 
R 1 205,54 
R 2 230,08 

 
 
B e s o l d u n g s o r d n u n g  A 
 
 Fußnote 
 
A 4 2 76,10 
 
A 5 1 76,10 
 
A 6 2 76,10 
 3 165,06 
 
A 9 1 307,15 
 
A 13 1, 2, 3 312,16 
 5 214,01 
 
A 14 1 142,67 
 2 214,01 
 
A 15 2 214,01 
 
A 16 2 239,34 
 
A 9 (kw) 1 307,15 
 
A 13 (kw) 1 214,01 
 
A 14 (kw) 1 214,01 
 
A 15 (kw) 1 214,01 
 
B e s o l d u n g s o r d n u n g  R   
 
 Fußnote 
 
R 1 1 236,59 
 
R 2 3, 4 236,59 
 
R 3 2 236,59 
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Anlage IXa 

 
gültig ab 1. Januar 2021 

 
 
 

Leistungsbezüge der Besoldungsordnung W 
 

Dem Grunde nach geregelt in Betrag 
 
§ 33  
(Grundleistungsbezüge) 
 
Grundleistungsbezüge betragen für Professorinnen und Professoren  
der Besoldungsgruppen W2 und W3 

 
 
 
 
727,16 Euro  
monatlich  

 
§ 38  
(Ruhegehaltfähigkeit von Leistungsbezügen) 
 
Der Gesamtbetrag der nach § 38 Absatz 2 Satz 4 für ruhegehaltfähig  
erklärten Leistungsbezüge beträgt höchstens 

 
 
 
 
141.337,08 Euro  
jährlich 
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noch Anlage  6
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A.
Allgemeines

Der Gesetzentwurf beinhaltet im Wesentlichen die 
Besoldungs- und Versorgungsanpassung 2019/2020/ 
2021. 

Nach § 17 des Hamburgischen Besoldungsgeset-
zes (HmbBesG) wird die Besoldung der Beamtinnen 
und Beamten entsprechend der Entwicklung der all-
gemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhält-
nisse und unter Berücksichtigung der mit den Dienst-
aufgaben verbundenen Verantwortung regelmäßig 
durch Gesetz angepasst. Die Besoldung der Beamtin-
nen und Beamten der Freien und Hansestadt Ham-
burg ist zuletzt zum 1. Januar 2018 durch Erhöhung 
um 2,15 % angepasst worden. 

Die Tarifvertragsparteien für den öffentlichen 
Dienst der Länder haben sich am 2. März 2018 u.a. 
auf folgende Entgeltsteigerungen geeinigt: 
– Anhebung der Tabellenentgelte in drei Schritten:
 •  um 3,2 %, mindestens jedoch 100 Euro (zum 

1. Januar 2019), 
 •  um 3,2 %, mindestens jedoch 90 Euro (zum 

1. Januar 2020) und 
 •  um 1,4 %, mindestens jedoch 50 Euro (zum 

1. Januar 2021), 
–  Erhöhung der Ausbildungs- und Praktikanten-

entgelte in zwei Schritten um jeweils 50 Euro zum 
1. Januar 2019 und zum 1. Januar 2020.

Daneben steigt der Urlaubsanspruch der Auszubil-
denden auf 30 Arbeitstage. Die Laufzeit des Tarifver-
trags beträgt 33 Monate. 

Der Tarifabschluss weist die Besonderheit auf, 
dass die Entgelttabelle zum TV-L strukturell verändert 
wurde. Hierzu sind insbesondere Mindesterhöhungs-
beträge vereinbart worden. Änderungen in dieser 
Höhe können aus verfassungsrechtlichen Gründen 
nicht auf das besoldungsrechtliche System übertra-
gen werden. Eine solche Übertragung würde die rela-
tiven Abstände zwischen den Besoldungsgruppen 
verändern und damit das Abstandsgebot verletzen 
(Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Beschluss vom 
23. Mai 2017 – 2 BvR 883/14, 2 BvR 905/14 –, Rn. 75). 
Die unterschiedlichen Änderungen, die der Tarifeini-
gung zu Grunde liegen, werden daher hinsichtlich des 
gesamten finanziellen Volumens der Höhe nach sys-
temgerecht auf die Besoldungs- und die Versorgungs-
anpassung 2019/2020/2021 übertragen. Als Orientie-
rung dienen die Prozentsätze, die hinsichtlich der 
 Dynamisierung von Entgelten und Entgeltbestandtei-
len, welche nicht von den strukturellen Änderungen 

der Entgelttabelle erfasst sind, im Tarifbereich verein-
bart wurden. Hierbei werden die in § 18 HmbBesG auf-
geführten Einschränkungen (Minderung der Besol-
dungsanpassung für 2019 um 0,2 Prozentpunkte zum 
weiteren Aufbau des Sondervermögens „Altersvor-
sorge der Freien und Hansestadt Hamburg“) beach-
tet. 

Die Anwärtergrundbeträge werden jeweils zum 
1. Januar 2019 und 1. Januar 2020 um 50 Euro 
erhöht; der Urlaubsanspruch für Anwärterinnen und 
Anwärter auf 30 Arbeitstage. 

Im Beamtenversorgungsrecht erfolgt die Anpas-
sung der Beträge im Hamburgischen Beamtenversor-
gungsgesetz an die Anpassungen der Versorgungs-
bezüge. Ferner werden die Regelungen zum Alters-
geld entfristet.

Da die Verordnung (EU) Nr. 349/2011 der Kommis-
sion vom 11. April 2011 zur Durchführung der Verord-
nung (EG) Nr. 1338/2008 des Europäischen Parla-
ments und des Rates zu Gemeinschaftsstatistiken 
über öffentliche Gesundheit und über Gesundheits-
schutz und Sicherheit am Arbeitsplatz betreffend Sta-
tistiken über Arbeitsunfälle die Mitgliedstaaten ver-
pflichtet, der Europäischen Kommission jährlich fort-
laufend Statistiken über Arbeitsunfälle von Beamten 
zu liefern, wird zudem eine Rechtsgrundlage für die 
Übermittlung von Unfalldaten an das Statistische Amt 
der Europäischen Union (Eurostat) geschaffen.

Verfassungsmäßigkeit 

Die derzeit gewährte Besoldung der Beamtinnen 
und Beamten und die Versorgung der Versorgungs-
empfängerinnen und Versorgungsempfänger ist ver-
fassungsgemäß; die vorgesehene Anpassung der Be-
soldung und Versorgung wird zu keiner Unteralimen-
tation führen. 

1. Ausgangslage

Die im Jahr 2018 gewährte Besoldung ist, wie in 
der Begründung zum Entwurf eines Hamburgi-
schen Gesetzes zur Besoldungs- und Beamten-
versorgungsanpassung 2017/2018 und zur Ände-
rung dienstrechtlicher Vorschriften (Drucksache 
21/9779) prognostiziert, verfassungsgemäß. Die 
vom BVerfG in seinen Entscheidungen vom 5. Mai 
und vom 17. November 2015 zur amtsangemesse-
nen Besoldung der Richterinnen und Richter sowie 
der Beamtinnen und Beamten entwickelten Krite-
rien zur Bestimmung einer verfassungskonformen 
Besoldung werden erfüllt, es werden nicht mehr 
als zwei von drei der beschriebenen Parameter 
 erfüllt.

Begründung
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Das BVerfG hat mit Hilfe von aus dem Alimenta-
tionsprinzip ableitbaren und volkswirtschaftlich 
nachvollziehbaren Parametern einen durch Zah-
lenwerte konkretisierten Orientierungsrahmen für 
die Verfassungswidrigkeit der Alimentation ermit-
telt. Hierzu hat es fünf Negativ-Parameter benannt. 
Ist die Mehrheit dieser Parameter erfüllt, besteht 
eine Vermutung für eine verfassungswidrige 
Unter alimentation, die durch die Berücksichtigung 
weiterer alimentationsrelevanter Kriterien im Rah-
men einer Gesamtabwägung widerlegt oder erhär-
tet werden kann. 

a. Ein Indiz für eine evidente Missachtung des 
 Alimentationsgebotes ist aus Sicht des BVerfG 
dann gegeben, wenn eine deutliche Differenz 
zwischen der Tarifentwicklung für den öffent-
lichen Dienst und der Besoldungsanpassung im 
jeweiligen Land besteht (erster Parameter). 
Diese ist dann gegeben, wenn die Differenz zwi-
schen den Tarifergebnissen und der Besol-
dungsanpassung mindestens 5 Prozent des 
 Indexwertes der erhöhten Besoldung beträgt. 
Dabei ist auf den Zeitraum der letzten 15 Jahre 
abzustellen. Ergänzend ist gegebenenfalls für 
einen weiteren gleichlangen Zeitraum, der auch 
den Zeitraum fünf Jahre vor Beginn des oben 
genannten Betrachtungszeitraums abdeckt, 
eine Vergleichsberechnung (sog. „Staffelprü-
fung“) durchzuführen (BVerfG, Urteil vom 
5. Mai 2015 – 2 BvL 17/09 u.a. –, juris, Rn. 100ff, 
Beschluss vom 17. November 2015 – 2 BvL 
19/09 u.a. –, juris, Rn. 79 ff).
Dieser (Negativ-)Parameter wird derzeit erfüllt. 
Die Berechnung der Entwicklung für den maß-
geblichen Zeitraum ergibt, dass die Differenz 
zwischen den Tarifergebnissen und der Besol-
dungsanpassung in den Besoldungsgruppen 
von A 4 bis A 6 und A 8 bis A 12 mehr als 5 % 
des Indexwertes der erhöhten Besoldung be-
trägt (Anlage B 2). In den übrigen Besoldungs-
gruppen der Besoldungsordnungen A, B, C und 
R erreicht die Differenz nicht die Grenze von 
5 %.
Die Berechnung der Besoldungsentwicklung 
der letzten 15 Jahre erfolgt, indem die Jahres-
besoldung in der jeweiligen Endstufe der Besol-
dungsgruppe im Betrachtungsjahr (2018) in 
Bezug zur entsprechenden Jahresbesoldung 
im Ausgangsjahr (2003) gesetzt und die prozen-
tuale Steigerung errechnet wird. Damit im Aus-
gangsjahr erfolgte Besoldungserhöhungen das 
Ergebnis nicht verfälschen, werden für die 
 Ermittlung des Ausgangsbetrages die im De-
zember des Basisjahres gewährten Grundge-
hälter sowie die Allgemeinen Stellenzulagen 
mit zwölf (Monaten) multipliziert und die Son-

derzahlung im Dezember hinzugezählt. Sons-
tige Sonder- oder Einmalzahlungen, die im Ba-
sisjahr gewährt wurden, bleiben außer Betracht. 
Bei dieser Berechnung der Besoldungsentwick-
lung werden nicht nur sämtliche linearen Besol-
dungsanpassungen im Betrachtungszeitraum 
erfasst, sondern auch alle Erhöhungen um Min-
dest- oder Sockelbeträge sowie alle Verände-
rungen hinsichtlich der Gewährung der Sonder-
zahlungen. Eine Prüfung der finanziellen Aus-
wirkungen struktureller Besoldungsanpassun-
gen (nicht von Einmalzahlungen) im Betrach-
tungszeitraum und eine Festlegung von Krite-
rien, nach denen solche bei der Beurteilung der 
Besoldungsentwicklung zu berücksichtigen 
sind, sind damit entbehrlich.
Um eine möglichst genaue Vergleichbarkeit der 
Besoldungssteigerungen mit den erfolgten Ta-
rifsteigerungen im öffentlichen Dienst der Stadt 
Hamburg zu erreichen, wird die Tarifentwick-
lung (auf Basis der jeweiligen Endstufen der 
Vergütungs- bzw. Entgeltgruppen) nach dersel-
ben Methode berechnet. Dabei wird die Tarif-
entwicklung in den Vergütungs- bzw. Entgelt-
gruppen nachgezeichnet, die zu Beginn des 
Betrachtungszeitraums den Besoldungsgrup-
pen in etwa entsprachen. Die Entsprechung 
wird nach der in § 11 des Bundes-Angestellten-
tarifvertrages (BAT) enthaltenen vergleichen-
den Übersicht der Vergütungsgruppen und der 
Besoldungsgruppen bestimmt. Da im Jahr 2006 
der BAT durch den Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst der Länder (TV-L) abgelöst wurde, 
war es für die Fortführung der Berechnungen 
erforderlich, die jeweils der bisherigen Vergü-
tungsgruppe entsprechende Entgeltgruppe zu 
bestimmen. Hierzu wurde auf die Überleitungs-
regelungen in Anlage 2 des Tarifvertrags zur 
Überleitung der Beschäftigten der Länder in 
den TV-L abgestellt. Dabei war allein bei der Zu-
ordnung der Vergütungsgruppen VIb, Va und 
Vb zur Entgeltgruppe E 9 zu differenzieren, da 
hier innerhalb der Entgeltgruppe nach den Ver-
gütungsgruppen unterschieden wurde, welche 
Endstufe erreicht werden konnte (Stufe 4 ein-
schließlich Zulage bzw. Stufe 6). Diese Unter-
scheidung wurde bei der Betrachtung der Über-
leitung bei der Bestimmung des jeweils maß-
geblichen Betrages der Endstufe berücksich-
tigt.
Die Zuordnung der Vergütungs- zu den Entgelt-
gruppen ist in der anliegenden Übersicht (An-
lage B 1) dargestellt.
Die vom BVerfG in seinen Entscheidungen vom 
5. Mai und 17. November 2015 zugrunde geleg-
ten Berechnungen berücksichtigen diese Über-
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leitung nicht. Das BVerfG legt seinen Betrach-
tungen die Auskünfte des Statistischen Bun-
desamtes zu Grunde (BVerfG, a.a.O., Rn. 141 
und Rn. 125). Dieses hat in seiner Auskunft 
 allein die in den maßgeblichen Zeiträumen er-
folgten prozentualen Tariferhöhungen mitge-
teilt, eine Auseinandersetzung mit den Auswir-
kungen und Folgen der Umstellung ist dabei 
nicht erfolgt. Nach der Rechtsprechung des 
BVerfG in den genannten Entscheidungen sind 
die finanziellen Auswirkungen der beschriebe-
nen Umstellung im Tarifbereich vom BAT auf 
den TV-L und die damit verbundene in den 
meisten Fällen anspruchsvermindernde Neure-
gelung des Sonderzahlungsanspruchs, aber zu 
berücksichtigen. Außer Acht bleiben können 
danach nur Maßnahmen, die nur zu lediglich 
minimalen Besoldungsveränderungen führen 
(BVerfG, Beschluss vom 17. November 2015, 
a.a.O., Rn. 124), so z.B. wenn die Maßnahme 
bezogen auf den zu betrachtenden Zeitraum 
nur zu einem Zuwachs von deutlich unter zwei 
Euro monatlich geführt haben. Dies ist bei den 
im Zuge der Umstellung erfolgten Kürzungen 
der Sonderzahlungen im Tarifbereich überwie-
gend nicht der Fall.
Bei der Ermittlung des Jahresentgelts wird ent-
sprechend der Ermittlung der Jahresbesoldung 
auf das Entgelt der höchsten erreichbaren Ent-
wicklungsstufe abgestellt.
Die einzelnen Berechnungsgrößen und -schritte 
sind in den als Anlagen B 2 und B 3 beigefügten 
Tabellen aufgeführt. 
Die Differenz zwischen der Entwicklung der 
 Tarifeinkommen (100 + x) einerseits und der 
Besoldungsentwicklung (100 + y) andererseits 
stellt sich damit in Relation zur Besoldungs-
entwicklung wie folgt dar: . Wie 
bereits ausgeführt ergibt die Berechnung der 
Entwicklung bis zum Jahr 2018, dass über den 
maßgeblichen Zeitraum von 15 Jahren ausge-
hend von der Basis 100 im Jahr 2003 die Diffe-
renz zwischen den Tarifergebnissen und der 
Besoldungsanpassung in den Besoldungsgrup-
pen von A 4 bis A 6 und A 8 bis A 12 mehr als 
5 % des Indexwertes der erhöhten Besoldung 
beträgt (Anlage B 2). In den übrigen Besol-
dungsgruppen der Besoldungsordnungen A, B, 
C und R erreicht die Differenz nicht die Grenze 
von 5 %.
Die Staffelprüfung für den gleichlangen Zeit-
raum von 15 Jahren für den Zeitraum von 1998 
bis 2013 ergibt, dass der erste Parameter in den 
Besoldungsgruppen A 4 bis A 6 und A 8 bis A 10 
erfüllt ist. In den Besoldungsgruppen A 4 bis A 
10 beträgt die Differenz mehr als 5 % des Index-

wertes der erhöhten Besoldung. In den übrigen 
Besoldungsgruppen der Besoldungsordnungen 
A, B, C und R ist die Differenz kleiner als 5 % 
(Anlage B 3).

Für die Ämter der Besoldungsordnung W ist ein 
Vergleich der Besoldungsentwicklung der letz-
ten 15 Jahre mit der Tarifentwicklung im öffent-
lichen Dienst nicht möglich, da diese Besol-
dungsordnung erst 2005 eingeführt wurde. 
Seitdem folgt die W-Besoldung aber der allge-
meinen Besoldungsentwicklung, sodass die 
 Ergebnisse der Berechnungen für die weiteren 
Besoldungsordnungen auf die Besoldungsord-
nung W übertragbar sind.

b. Darüber hinaus wird auch ein weiterer (Nega-
tiv-)Parameter in allen Besoldungsgruppen er-
füllt, die erhebliche Abweichung der Besol-
dungsentwicklung von der Entwicklung des No-
minallohnindex’ (zweiter Parameter). Eine sol-
che Abweichung ist dann relevant, wenn die 
Differenz zwischen der Besoldungsentwicklung 
und der Entwicklung des Nominallohnindex’ bei 
Zugrundelegung eines Zeitraums von 15 Jah-
ren sowie in einem überlappenden Zeitraum 
von 15 Jahren in der Regel mindestens 5 % des 
Indexwertes der erhöhten Besoldung beträgt.

Das Statistische Bundesamt hat für den Be-
trachtungszeitraum Jahresdurchschnittswerte 
des Nominallohnindex’ für Hamburg veröffent-
licht (Anlage B 4). Bei der Berechnung wird 
die Veränderung in Prozent (VÄR) der 
Jahresdurchschnittswerte des Ausgangs- 
und des Endjahres nach der Formel 
��� � ����������������

�����������
∗ 100� � 100 er  ermittelt. Der Ver-

gleich der so ermittelten Veränderungen in der 
Besoldungsentwicklung und der Entwicklung 
des Nominallohnindex’ ergibt, dass die Diffe-
renz zwischen diesen Werten in allen Besol-
dungsgruppen mehr als 5 % des Indexwertes 
der erhöhten Besoldung betrug (Anlage B 2). 

In der Staffelprüfung für den Zeitraum 1998 bis 
2013 ergibt sich, dass der Parameter in den 
Besoldungsgruppen A 10 und höher erfül lt wird. 
Die Differenz zwischen der Besoldungsentwick-
lung und der Entwicklung des Nominallohn-
index’ betrug in den Besoldungsgruppen A 4 
bis A 9 weniger, in den übrigen Besoldungs-
gruppen mehr als 5 % des Indexwertes der 
 erhöhten Besoldung (Anlage B 3). 

c. Die weiteren Parameter werden nicht erfüllt. 
Eine Verletzung des Kerngehalts der Alimenta-
tion durch eine Abweichung der Besoldungs-
entwicklung von der Entwicklung des Verbrau-
cherpreisindex’ (dritter Parameter) liegt nicht 
vor. Eine Abweichung wäre dann relevant, 
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wenn die Differenz zwischen der Besoldungs-
entwicklung und der Entwicklung des Verbrau-
cherpreisindex’ bei Zugrundelegung eines Zeit-
raums von 15 Jahren sowie in einem überlap-
penden Zeitraum von 15 Jahren in der Regel 
mindestens 5 Prozent des Indexwertes der 
 erhöhten Besoldung beträgt. Dieser Parameter 
wird in keiner Besoldungsgruppe erfüllt (Anlage 
B 2).
Ein Verbraucherpreisindex wurde und wird 
nach Auskunft des Statistischen Bundesamtes 
sowie des Statistischen Amtes für Hamburg 
und Schleswig-Holstein (Statistikamt Nord) für 
den fraglichen Zeitraum für Hamburg nicht er-
stellt. Die vom Statistikamt Nord in Hamburg 
erhobenen Preisdaten fließen in den deutschen 
Verbraucherpreisindex ein. Auf Grund der rela-
tiv kleinen Anzahl der einfließenden Einzel-
preise wird vom Statistikamt Nord die hambur-
gische Stichprobe aus methodischen Gründen 
für nicht ausreichend erachtet, um daraus einen 
statistisch gesicherten Landesindex zu berech-
nen. Für die erforderliche Berechnung wird 
daher im Folgenden auf den Verbraucherpreis-
index für Deutschland abgestellt.
Die Verwendung des Verbraucherpreisindex’ 
für Deutschland besitzt auf Grund der Vielzahl 
der einfließenden Einzelpreise eine gesicherte 
Datenbasis. Die Indizes für die einzelnen Län-
der und der Verbraucherpreisindex für Deutsch-
land beruhen auf einem bundeseinheitlichen 
Wägungsschema, das für den Verbraucher-
preisindex für Deutschland und die Indizes in 
den Ländern verwendet wird. Das Wägungs-
schema legt fest, mit welchem Gewicht Preise 
einzelner Güter in den Gesamtindex einfließen. 
Ausgangsbasis für das Wägungsschema sind 
die Ausgaben der privaten Haushalte für diese 
Güter. Zudem wird ein nicht unerheblicher Teil 
der einbezogenen Preise (z.B. Versandhandel, 
Pauschalreisen und KFZ-Handel) zentral durch 
das Statistische Bundesamt erhoben.
Die in der bereits oben beschriebenen Weise 
durchgeführte Berechnung anhand der vom 
Statistischen Bundesamt für den Betrachtungs-
zeitraum veröffentlichten Werte für die Jahres-
durchschnitte der Verbraucherpreisindizes für 
Deutschland (Basis 2010) (Quelle: www.desta-
tis.de, Anlage B 4) ergibt, dass die Differenz 
zwischen der Besoldungsentwicklung und der 
Entwicklung des Verbraucherpreisindex‘ in der 
Zeit von 2003 bis 2018 in keiner Besoldungs-
gruppe mehr als 5 % des Indexwertes der 
 erhöhten Besoldung betrug. 
In der Staffelprüfung für den Zeitraum 1998 bis 
2013 ergibt sich zwar, dass in den Besoldungs-

gruppen A 15 und höher die Differenz größer ist 
als 5 %, da dieser Abstand sich in der Folgezeit 
jedoch verminderte, ist hierin kein Indiz für eine 
Verletzung des Kerngehalts der Alimentation zu 
sehen (Anlage B 3). 

d. Das BVerfG sieht als viertes Indiz für eine evi-
dente Unangemessenheit der Alimentation eine 
dauerhafte Einebnung des Abstandes zwischen 
verschiedenen Besoldungsgruppen (vierter 
 Parameter). Eine deutliche Verringerung der 
Abstände der Bruttogehälter in den Besol-
dungsgruppen infolge unterschiedlich hoher 
 linearer Anpassungen bei einzelnen Besol-
dungsgruppen oder zeitlich verzögerter Anpas-
sungen indiziert einen Verstoß gegen das Ab-
standsgebot, wenn sich die Abstände in den 
vergangenen fünf Jahren um mindestens 10 % 
verminderten. Dieser Parameter ist in keiner 
Besoldungsgruppe erfüllt.
Anpassungen der Besoldung, die zu den be-
schriebenen Verminderungen der bestehenden 
Abstände zwischen den Besoldungsgruppen 
führen konnten, sind in dem maßgeblichen Zeit-
raum in Hamburg nur in geringem Umfang 
 erfolgt. In den Anlagen B 5 bis B 7 werden die 
Relationen der Jahresbesoldungsbeträge zu-
einander dargestellt für die Jahre 2013 und 
2018. Die Veränderung betrug maximal 2 %. 
Das BVerfG hat in dem Beschluss vom 17. No-
vember 2015 – 2 BvL 19/09 u.a. – ausgeführt, 
dass bei der Bemessung der Besoldung der 
qualitative Unterschied zwischen der Grundsi-
cherung für Arbeitssuchende und dem einem 
erwerbstätigen Beamten geschuldeten Unter-
halt deutlich werden muss. Die Nettoalimenta-
tion in den unteren Besoldungsgruppen muss 
danach einen Mindestabstand zum Grund-
sicherungsniveau aufweisen (Rn. 93), ein Ab-
stand zum sozialhilferechtlichen Existenz-
minimum von mindestens 15 vom Hundert dürfe 
nicht unterschritten werden. Dieser Abstand 
wird auch in der ersten Stufe der niedrigsten 
Besoldungsgruppe A 4 gewahrt (Anlage B 8). 
Zur Prüfung des Abstands zum Grundsiche-
rungsniveau zum Betrachtungszeitpunkt wird 
die aktuelle Besoldung einer vierköpfigen Be-
amtenfamilie (Beamtin oder Beamter, nicht be-
rufstätige Ehegattin oder Ehegatte sowie zwei 
Kinder im Alter von 3 und 5 Jahren) der nied-
rigsten Besoldungsgruppe A 4 in der niedrigs-
ten Stufe 1 zugrunde gelegt. Zu den nach der 
Rechtsprechung zu berücksichtigenden Brutto-
bezügen gehören das Grundgehalt, eine grund-
gehaltsergänzende Amtszulage, der Familien-
zuschlag der Stufe 1, die Kinderanteile im Fami-
lienzuschlag, die jährliche Sonderzuwendung 
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sowie etwaige Einmalzahlungen (BVerfG, Be-
schluss vom 24. November 1998 – 2 BvL 26/91 
u.a. – BVerfGE 99, 300, 321). Hinsichtlich der 
Beiträge zur Gesundheitsfürsorge wurde eine 
freiwillige Versicherung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung und die Gewährung einer 
pauschalen Beihilfe angesetzt, da dies für die 
gewählte Musterfamilie die wirtschaftlichste 
Wahl darstellt. Die freiwillige Mitgliedschaft in 
der gesetzlichen Krankenversicherung bewirkt 
nach § 20 Absatz 3 SGB XI eine Versicherungs-
pflicht in der sozialen Pflegeversicherung. Die 
entsprechenden Beiträge wurden ebenfalls be-
rücksichtigt. 

Für die Bestimmung des Grundsicherungs-
niveaus wurden die aktuellen Sozialhilfe-Regel-
sätze für eine vergleichbare vierköpfige Familie 
zugrunde gelegt. Die Ermittlung der angemes-
senen Leistungen für die Unterkunft erfolgte 
unter Heranziehung des Hamburger Regel-
werks zu kommunalen Leistungen; dabei wurde 
eine angemessene Bruttokaltmiete von 836,10 
Euro ermittelt. Die angemessenen Kosten für 
Heizung und Wasser belaufen sich danach auf 
1,82 Euro/m² bei einer maximalen Wohnfläche 
von 85 Quadratmetern. Ferner wurde zusätzlich 
ein Bedarf zur Teilhabe am sozialen und kultu-
rellen Leben (§ 28 SGB II) in Höhe von insge-
samt 10 Euro monatlich pro Kind für Mitglieds-
beiträge in Vereinen, Unterricht in künstleri-
schen Fächern, Aktivitäten in kultureller Bildung 
und die Teilnahme an Freizeiten in die Berech-
nung eingestellt. 

e. Die Vermutung für eine Unteralimentation be-
steht darüber hinaus bei einer erheblichen Ge-
haltsdifferenz im Vergleich zum Durchschnitt 
der Bezüge der jeweiligen Besoldungsgruppe 
im Bund oder in den anderen Ländern (fünfter 
Parameter). Der Parameter ist erfüllt, wenn das 
jährliche Bruttoeinkommen einschließlich etwa-
iger Sonderzahlungen 10 % unter dem Durch-
schnitt der übrigen Länder im gleichen Zeitraum 
liegt.

Im Vergleich der Endgrundgehälter der Länder 
und des Bundes im Jahr 2018 wird in keiner 
 Besoldungsgruppe der Besoldungsordnungen 
A, B, C, W oder R der Durchschnitt der Brutto-
bezüge um mehr als 3,7 % über- oder unter-
schritten (vgl. Anlage B 9). 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die ge-
währte Besoldung und Versorgung verfassungs-
gemäß ist und keine Vermutung für eine Unter-
alimentation besteht, da in keiner Besoldungs-
gruppe im maßgeblichen Zeitraum die Mehrzahl 
der genannten fünf Parameter erfüllt wird.

2. Besoldungsanpassung 2019–2021

Mit den vorgesehen Besoldungsanpassungen 
wird die Alimentation in dem Zeitraum von 2019 
bis 2021 auch unter Berücksichtigung des verein-
barten Tarifergebnisses verfassungsgemäß sein. 
Die für die Betrachtung des ersten Parameters er-
forderlichen Daten liegen vor. Für die im Übrigen 
erforderliche Prognose wurden als Werte des 
 Nominallohnindex’ und des Verbraucherpreis-
index’ die Durchschnittswerte der letzten 10 Jahre 
zu Grunde gelegt.

2019

Die Überprüfung für jede Besoldungsgruppe 
 ergibt, dass im Prognose-Zeitraum 2019 die Mehr-
zahl der genannten fünf Parameter nicht erfüllt 
wird, sodass keine Vermutung für eine Unter-
alimentation besteht.

a. Der erste Parameter wird 2019 in den Besol-
dungsgruppen A 4 bis A 13 sowie B 1 bis B 9 
erfüllt (Anlage B 10). Die Berechnung der Ent-
wicklung ergibt, dass die prognostizierte Diffe-
renz zwischen den Tarifergebnissen und der 
Besoldungsanpassung in dem maßgeblichen 
Betrachtungszeitraum von 15 Jahren von 2004 
bis 2019 in den Besoldungsgruppen von A 4 bis 
A 13 sowie in der B-Besoldung mit Ausnahme 
der Besoldungsgruppe B 10 mehr als 5 % des 
Indexwertes der erhöhten Besoldung beträgt. In 
den sonstigen Besoldungsgruppen erreicht die 
Differenz nicht die Grenze von 5 %. 

b. Der zweite Parameter wird in allen Besoldungs-
gruppen erfüllt (Anlage B 10). Unter Annahme 
des Durchschnittswerts der Nominallohnindi-
zes der letzten zehn Jahre ergibt sich für 2019 
eine Steigerung in den letzten 15 Jahren von 
44,7 % (Anlage B 4). Unter Berücksichtigung 
dieses Wertes ergibt die Prognose, dass die 
 Differenz zwischen der Besoldungsentwicklung 
und der Entwicklung des Nominallohnindex’ in 
der Zeit von 2004 bis 2019 in allen Besoldungs-
gruppen mehr als 5 % des Indexwertes der 
 erhöhten Besoldung beträgt. 

c. Der dritte Parameter wird im Prognosezeitraum 
2019 in keiner Besoldungsgruppe erfüllt (An-
lage B 10). Unter Annahme des Durchschnitts-
werts der Verbraucherpreisindizes der letzten 
10 Jahre ergibt sich für 2019 eine Steigerung in 
den letzten 15 Jahren von 24,0 % (Anlage B 4). 
Unter Berücksichtigung dieses Durchschnitts-
wertes ergibt die Prognose, dass die Differenz 
zwischen der Besoldungsentwicklung und der 
Entwicklung des Verbraucherpreisindex’ in der 
Zeit von 2004 bis 2019 in allen Besoldungsgrup-
pen der Besoldungsordnungen A, B, C und R 
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weniger als 5 % des Indexwertes der erhöhten 
Besoldung beträgt. 

d. Der vierte Parameter wird in keiner Besoldungs-
gruppe erfüllt. Anhaltspunkte dafür, dass der 
Mindestabstand zum Grundsicherungsniveau 
im Jahr 2019 nicht eingehalten werden würde, 
liegen nicht vor. Mit dem vom BVerfG entwickel-
ten vierten Parameter soll überprüft werden, ob 
durch unterschiedliche Anpassungen in den 
Besoldungsgruppen der zwischen ihnen beste-
hende Abstand dauerhaft eingeebnet wird. In 
den letzten Jahren führten Anpassungen mit 
einem Mindestbetrag in den niedrigeren Besol-
dungsgruppen zu einer überproportionalen pro-
zentualen Anpassung. Die Verminderungen der 
relativen Abstände erreichten nicht das vom 
BVerfG in seinem Beschluss vom 17. Novem-
ber 2015 beschriebene, als Verstoß gegen den 
Leistungsgrundsatz aus Artikel 33 Absatz 2 GG 
und das Alimentationsprinzip in Artikel 33 Ab-
satz 5 GG gewertete Ausmaß. In den Anlagen 
B 11 bis B 13 werden die Relationen der Jahres-
besoldungsbeträge zueinander dargestellt für 
die Jahre 2014 und 2019. Die Veränderung be-
trägt maximal 2 %. 

e. Der fünfte Parameter wird nicht erfüllt. In den 
meisten Ländern erfolgt für das Jahr 2019 eine 
Anpassung der Besoldung in einem dem Tarif-
ergebnis vom 2. März 2019 entsprechenden 
Umfang, in einigen Ländern mit einer Absen-
kung um 0,2 Prozentpunkte als Zuführung zu 
den Versorgungsrücklagen, in anderen mit hö-
heren Anpassungen zum Ausgleich des Rück-
stands auf andere Länder. Dabei bleibt das der-
zeitige Verhältnis der Besoldung in den Län-
dern zueinander im Wesentlichen erhalten, die 
Abstände vom Durchschnitt der Bruttobezüge 
verändern sich durch diese Maßnahmen nur ge-
ringfügig. Eine Unterschreitung des Durch-
schnitts von 10 % wird durch die Besoldungs-
anpassung nicht eintreten.

Anhaltspunkte für eine Verfassungswidrigkeit der 
Besoldung in dem im Rahmen einer Staffelprüfung 
zu betrachtenden Zeitraum ergeben sich nicht 
(siehe Drucksache 21/1393 „Entwurf eines Ham-
burgischen Gesetzes zur Besoldungs- und Beam-
tenversorgungsanpassung 2015/2016 und zur 
 Änderung dienstrechtlicher Vorschriften“). 

2020

Die Überprüfung für jede Besoldungsgruppe 
 ergibt, dass im Prognose-Zeitraum 2020 die Mehr-
zahl der genannten fünf Parameter nicht erfüllt 
wird, sodass schon keine Vermutung für eine 
 Unteralimentation besteht.

a. Der erste Parameter wird 2020 in den Besol-
dungsgruppen A 14 bis A 16, B 10, in der C-
Besoldung und in den Besoldungsgruppen R 1 
bis R 4 nicht erfüllt; in diesen liegt die Differenz 
nicht über dem Indexwert von 5 %. In den übri-
gen Besoldungsgruppen wird der Indexwert 
überschritten (Anlage B 14). Die Berechnung 
der Entwicklung der Differenz zwischen den Ta-
rifergebnissen und der Besoldungsanpassung 
im maßgeblichen Zeitraum von 2005 bis 2020 
 ergibt sich aus der Anlage B 14. 

b. Der zweite Parameter wird in allen Besoldungs-
gruppen erfüllt (Anlage B 14). Die Berechnung 
anhand des Durchschnittswertes der Nominal-
lohnindizes der letzten 10 Jahre ergibt, dass die 
prognostizierte Differenz zwischen der Besol-
dungsentwicklung und der Entwicklung des 
 Nominallohnindex’ in der Zeit von 2005 bis 2020 
in allen Besoldungsgruppen mehr als 5 % des 
Indexwertes der erhöhten Besoldung beträgt. 

c. Im Prognosezeitraum 2020 wird der dritte Para-
meter in keiner Besoldungsgruppe erfüllt (An-
lage B 14). Die Berechnung anhand des Durch-
schnittswertes der Verbraucherpreisindizes der 
letzten 10 Jahre (Anlage B 4) ergibt, dass die 
prognostizierte Differenz zwischen der Besol-
dungsentwicklung und der Entwicklung des 
Verbraucherpreisindex’ in der Zeit von 2005 bis 
2020 in allen Besoldungsgruppen der Besol-
dungsordnungen A, B, C und R weniger als 5 % 
des Indexwertes der erhöhten Besoldung be-
trägt. 

d. Der vierte Parameter wird in keiner Besoldungs-
gruppe erfüllt. In den Anlagen B 15 bis B 17 wer-
den die Relationen der Jahresbesoldungsbe-
träge zueinander dargestellt für die Jahre 2015 
und 2020. Die Veränderung beträgt maximal 
2 %. Anhaltspunkte dafür, dass der Mindest-
abstand zum Grundsicherungsniveau im Jahr 
2020 nicht eingehalten werden würde, liegen 
nicht vor.

e. Der fünfte Parameter wird nicht erfüllt. In den 
meisten Ländern erfolgt auch für das Jahr 2020 
eine Anpassung der Besoldung in einem dem 
Tarifergebnis entsprechenden Umfang. Dabei 
bleibt das derzeitige Verhältnis der Besoldung 
in den Ländern zueinander im Wesentlichen er-
halten, die Abstände vom Durchschnitt der 
Bruttobezüge verändern sich erneut nur gering-
fügig. Eine Unterschreitung des Durchschnitts 
von 10 % wird durch die Besoldungsanpassung 
nicht eintreten. 

Anhaltspunkte für eine Verfassungswidrigkeit der 
Besoldung in dem im Rahmen einer Staffelprüfung 
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zu betrachtenden Zeitraum ergeben sich nicht 
(siehe Drucksache 21/1393).

2021

Die Überprüfung für jede Besoldungsgruppe er-
gibt, dass im Prognose-Zeitraum 2021 die Mehr-
zahl der genannten fünf Parameter nicht erfüllt 
wird, sodass schon keine Vermutung für eine Un-
teralimentation besteht.

a. Der erste Parameter wird in allen Besoldungs-
gruppen mit Ausnahme der Besoldungsgruppe 
A 7 erfüllt (Anlage B 18). Die Berechnung der 
Entwicklung ergibt, dass über den maßgebli-
chen Zeitraum von 2006 bis 2021 die prognos-
tizierte Differenz zwischen den Tarifergebnis-
sen und der Besoldungsanpassung lediglich in 
der Besoldungsgruppe A 7 weniger als 5 % des 
Indexwertes der erhöhten Besoldung beträgt. In 
den übrigen Besoldungsgruppen wird der In-
dexwert von 5 % überschritten. 

b. Der zweite Parameter wird in allen Besoldungs-
gruppen erfüllt (Anlage B 18). Die Berechnung 
anhand des Durchschnittswertes der Nominal-
lohnindizes der letzten 10 Jahre ergibt, dass die 
prognostizierte Differenz zwischen der Besol-
dungsentwicklung und der Entwicklung des No-
minallohnindex’ in der Zeit von 2006 bis 2021 in 
allen Besoldungsgruppen mehr als 5 % des 
 Indexwertes der erhöhten Besoldung beträgt.

c. Im Prognosezeitraum 2021 wird der dritte Para-
meter in keiner Besoldungsgruppe erfüllt (An-
lage B 18). Die Berechnung anhand des Durch-
schnittswertes der Verbraucherpreisindizes der 
letzten 10 Jahre (Anlage B 4) ergibt, dass die 
prognostizierte Differenz zwischen der Besol-
dungsentwicklung und der Entwicklung des 
Verbraucherpreisindex’ in der Zeit von 2006 bis 
2021 in allen Besoldungsgruppen der Besol-
dungsordnungen A, B, C und R weniger als 5 % 
des Indexwertes der erhöhten Besoldung be-
trägt. 

d. Der vierte Parameter wird in keiner Besoldungs-
gruppe erfüllt. In den Anlagen B 19 bis B 21 
 werden die Relationen der Jahresbesoldungs-
beträge zueinander dargestellt für die Jahre 
2016 und 2021. Die Veränderung beträgt maxi-
mal 2 %. Anhaltspunkte dafür, dass der Min-
destabstand zum Grundsicherungsniveau im 
Jahr 2021 nicht eingehalten werden würde, lie-
gen nicht vor.

e. Der fünfte Parameter wird nicht erfüllt. In den 
meisten Ländern erfolgt für das Jahr 2021 wie-
derum eine Anpassung der Besoldung in einem 
dem Tarifergebnis entsprechenden Umfang. 
Dabei bleibt das derzeitige Verhältnis der Be-

soldung in den Ländern zueinander im Wesent-
lichen erhalten, die Abstände vom Durchschnitt 
der Bruttobezüge werden sich erneut nur ge-
ringfügig ändern. Eine Unterschreitung des 
Durchschnitts von 10 % wird durch die Besol-
dungsanpassung nicht eintreten. 

Anhaltspunkte für eine Verfassungswidrigkeit der 
Besoldung in dem im Rahmen einer Staffelprüfung 
zu betrachtenden Zeitraum ergeben sich nicht 
(siehe Drucksache 21/9779 „Entwurf eines Ham-
burgischen Gesetzes zur Besoldungs- und Beam-
tenversorgungsanpassung 2017/2018 und zur 
 Änderung dienstrechtlicher Vorschriften“).

Auch eine Gesamtabwägung unter Berücksich-
tigung weiterer alimentationsrelevanter Kriterien 
ergibt, dass nach derzeitigem Erkenntnisstand die 
Entwicklung der gegenwärtigen Besoldung einer 
angemessenen Beteiligung an der allgemeinen 
Entwicklung der wirtschaftlichen und finanziellen 
Verhältnisse und des Lebensstandards entspricht.

B.

Zu den einzelnen Vorschriften

Zu Artikel 1 – Hamburgisches Besoldungs- und Ver-
sorgungsanpassungsgesetz 2019/2020/2021

Zu § 1 (Geltungsbereich)

Der Geltungsbereich des Hamburgischen Besol-
dungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2019/ 
2020/2021 entspricht wie bisher den Anwendungs-
bereichen des Hamburgischen Besoldungsgesetzes 
und des Hamburgischen Beamtenversorgungsgeset-
zes.

Zu § 2 (Erhöhung der Dienstbezüge und sonstigen 
 Bezüge ab dem 1. Januar 2019)

§ 2 Absatz 1 sieht die Anpassung der unter den 
Nummern 1 bis 6 genannten Bezügebestandteile um 
3,0 % vor. Dabei werden alle Bezügebestandteile 
 erfasst, die auch in der Vergangenheit regelmäßig 
 linear erhöht wurden. Die nicht von der Anpassung 
erfassten Erhöhungsbeträge für die Kinderzuschläge 
der Stufen 2 und 3 in den niedrigen Besoldungsgrup-
pen weisen keine Beträge mehr für die Besoldungs-
gruppe A 2 aus, da diese Besoldungsgruppe nicht 
mehr besetzt ist (dies gilt auch für § 5 Satz 1 Num- 
mer 2 und § 7 Satz 1 Nummer 2).

Die Anwärtergrundbeträge werden nicht linear, 
sondern – der Tarifeinigung entsprechend – betrags-
mäßig einheitlich um 50 Euro erhöht. 

Die Anpassung wird für alle Besoldungsgruppen 
zum gleichen Zeitpunkt wirksam.
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Zu § 3 (Anpassung von Bezügen nach fortgeltendem 
Recht)

Die Vorschrift regelt die Anpassung für Besol-
dungsbestandteile aus fortgeltenden bundes- bzw. 
landesrechtlichen Vorschriften.

Zu § 4 (Erhöhung der Versorgungsbezüge ab dem 
1. Januar 2019)

§ 4 enthält die Anpassung der Versorgungsbezüge 
entsprechend den Regelungen in §§ 2 und 3. Die dort 
vorgenommenen Erhöhungen sind ebenfalls Grund-
lage für die allgemeine Anpassung der Versorgungs-
bezüge. 

Die Versorgungsbezüge werden zum gleichen 
Zeitpunkt angepasst wie die Besoldungsbeträge. 

Zu § 5 (Erhöhung der Dienstbezüge und sonstigen 
 Bezüge ab dem 1. Januar 2020)

§ 5 sieht die lineare Anhebung der unter §§ 2 und 3 
genannten Bezügebestandteile um 3,2 % vor. In die 
Anpassung werden sämtliche Bezügebestandteile 
einbezogen, die auch bei der Besoldungsanpassung 
2019 (§§ 2 und 3) angepasst wurden. 

Die Anwärtergrundbeträge werden nicht linear, 
sondern – der Tarifeinigung entsprechend – betrags-
mäßig einheitlich um 50 Euro erhöht. 

Die Anpassung wird für alle Besoldungsgruppen 
zum gleichen Zeitpunkt wirksam. 

Zu § 6 (Erhöhung der Versorgungsbezüge ab dem 
1. Januar 2020)

§ 6 enthält die Anpassung der Versorgungsbezüge 
entsprechend den Regelungen in § 5. Die dort vorge-
nommenen Erhöhungen sind ebenfalls Grundlage für 
die allgemeine Anpassung der Versorgungsbezüge. 
Die Versorgungsbezüge werden zum gleichen Zeit-
punkt angepasst wie die Besoldungsbeträge. 

Zu § 7 (Erhöhung der Dienstbezüge und sonstigen 
 Bezüge ab dem 1. Januar 2021)

§ 7 sieht die lineare Anhebung der unter §§ 2 und 3 
genannten Bezügebestandteile um 1,4 % vor. In die 
Anpassung werden sämtliche Bezügebestandteile 
einbezogen, die auch bei der Besoldungsanpassung 
2020 (§ 5) angepasst wurden. 

Die Anpassung wird für alle Besoldungsgruppen 
zum gleichen Zeitpunkt wirksam. 

Zu § 8 (Erhöhung der Versorgungsbezüge ab dem 
1. Januar 2021)

§ 8 enthält die Anpassung der Versorgungsbezüge 
entsprechend den Regelungen in §§ 5 bzw. 6. Die dort 
vorgenommenen Erhöhungen sind ebenfalls Grund-

lage für die allgemeine Anpassung der Versorgungs-
bezüge. Die Versorgungsbezüge werden zum glei-
chen Zeitpunkt angepasst wie die Besoldungsbeträge. 

Zu Artikel 2 – Änderung des Hamburgischen Besol-
dungsgesetzes

Anlage 1 dieses Gesetzes enthält die Anlagen VI 
bis X des Hamburgischen Besoldungsgesetzes in der 
ab dem 1. Januar 2019 geltenden Fassung, aus der 
sich die nach Artikel 1 §§ 2 und 3 geänderten Beträge 
ergeben.

Zu Artikel 3 – Weitere Änderung des Hamburgischen 
Besoldungsgesetzes

Anlage 2 dieses Gesetzes enthält die Anlagen VI 
bis X des Hamburgischen Besoldungsgesetzes in der 
ab dem 1. Januar 2020 geltenden Fassung, aus der 
sich die nach Artikel 1 § 5 geänderten Beträge erge-
ben.

Zu Artikel 4 – Weitere Änderung des Hamburgischen 
Besoldungsgesetzes

Anlage 3 enthält die Anlagen VI bis X des Ham-
burgischen Besoldungsgesetzes in der ab dem 1. Ja-
nuar 2021 geltenden Fassung, aus der sich die nach 
Artikel 1 § 7 geänderten Beträge ergeben.

Zu Artikel 5 – Änderung des Hamburgischen Beam-
tenversorgungsgesetzes

Zu den Nummern 1 und 3

Die Verordnung (EU) Nr. 349/2011 der Kommis-
sion vom 11. April 2011 zur Durchführung der Verord-
nung (EG) Nr. 1338/2008 des Europäischen Parla-
ments und des Rates zu Gemeinschaftsstatistiken 
über öffentliche Gesundheit und über Gesundheits-
schutz und Sicherheit am Arbeitsplatz betreffend Sta-
tistiken über Arbeitsunfälle verpflichtet in Artikel 2 die 
Mitgliedstaaten, der Europäischen Kommission (Euro-
stat) jährlich fortlaufend Statistiken über Dienstunfälle 
von Beamtinnen und Beamten zu liefern. Als gesetz-
liche Grundlage hierfür wird der neue § 51a geschaf-
fen:

Zu Absatz 1

Bei Dienstunfällen mit mehr als drei Tagen Abwe-
senheit vom Arbeitsplatz sollen neben Daten des 
Dienstherrn und der Beamtin oder des Beamten auch 
die Art der Verletzung, die Ausfalltage und verschie-
dene Informationen zum Unfallhergang bzw. Arbeits-
platz an Eurostat entsprechend der Methodik zur 
 Europäischen Statistik über Arbeitsunfälle (ESAW) 
übermittelt werden. Ausgenommen sind Wegeunfälle 
sowie Unfälle von Beamtinnen und Beamten, bei 
denen die Daten der Vertraulichkeit unterliegen (Zoll-
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dienst und Grenzschutz, Polizei, Rechtspflege/Justiz, 
Feuerwehr, öffentliche Sicherheit und Ordnung). Die 
Verpflichtung zur Meldung der genannten Daten gilt 
für Dienstherren der Beamtinnen und Beamten im 
Sinne des § 1 Absatz 1 Hamburgisches Beamtenge-
setz. 

Im Interesse der Verwaltungsvereinfachung und 
eines verwaltungsökonomischen Vollzugs wird den 
Dienstherrn vorgegeben, die notwendigen Daten über 
die Unfallkasse Nord weiter zu melden. Die Unfall-
kasse Nord ist für die Meldung von Arbeitsunfällen der 
gesetzlich Unfallversicherten zuständig und besitzt 
die nötigen technischen Möglichkeiten und Voraus-
setzungen für eine sachgerechte Meldung an die zu-
ständigen Stellen. Die Unfallkasse Nord integriert die 
seitens der Dienstunfallfürsorge übermittelten Unfall-
daten der Beamtinnen und Beamten in das laufende 
Verfahren für die Meldung der Arbeitsunfälle und leitet 
diese nach den für sie geltenden Maßstäben und Vor-
schriften weiter an das für die Datenübermittlung zu-
ständige Bundesministerium für Arbeit und  Soziales 
(BMAS). § 30 Absatz 2 Viertes Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB IV) sieht hierfür eine gesetzliche  Regelung vor.

Zu Absatz 2

Entsprechend zu § 30 Absatz 2 Satz 1 SGB IV wird 
klargestellt, dass die Weitermeldung von Dienst-
unfällen der Beamtinnen und Beamten eine Aufgabe 
der Unfallkasse Nord ist, die sie gegen Erstattung der 
anfallenden Kosten erledigt. Nähere Einzelheiten 
hierzu und insbesondere zum Meldeverfahren, den 
meldepflichtigen Daten und datenschutzrechtlichen 
Belangen werden in einer Verwaltungsvereinbarung 
geregelt.

Zu Nummer 8

Mit dem Gesetz zur Förderung der Mobilität zwi-
schen öffentlichem Dienst und Privatwirtschaft 
(MobFG) vom 17. Februar 2014 (HmbGVBl. S. 70) 
wurde für den Fall der Entlassung aus dem Beamten-
verhältnis auf Grund eigenen Antrags gemäß § 23 Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 4 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) 
anstelle einer Nachversicherung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung die Gewährung von Altersgeld 
eingeführt (siehe Bürgerschaftsdrucksache 20/9602). 
Vor dem Hintergrund der demografischen Entwick-
lung, die für die Zeit nach 2019 eine verstärkte Pensi-
onierungswelle bei gleichzeitig erschwerter Rekrutie-
rung von Nachwuchspersonal vorgesehen hatte, war 
das Altersgeld nur für antragsgebundene Entlassun-
gen bis zum 31. Dezember 2019 vorgesehen. 

Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 
vom 13. Juli 2016 (Az. C-187/15) in der Sache Pöpperl 
gegen das Land Nordrhein-Westfalen führt nunmehr 
zu der Überlegung, die Gewährung des Altersgeldes 

zu verstetigen. Der EuGH hat in dem Urteil klarge-
stellt, dass die bei einem Wechsel eines Beamten in 
einen anderen Mitgliedsstaat in eine vergleichbare 
Tätigkeit im öffentlichen Dienst bislang vorgeschrie-
bene Nachversicherung in der gesetzlichen Renten-
versicherung und der damit verbundene Verlust des 
im  öffentlichen Dienst erworbenen Anspruchs auf 
 Ruhegehalt europarechtswidrig im Sinne der Frei-
zügigkeit der Arbeitnehmer ist. Deutschen Beamten, 
die auf ihren Status verzichtet haben, um eine ähn-
liche Beschäftigung in einem anderen Mitgliedstaat 
als der Bundesrepublik Deutschland auszuüben, 
müssten nach Auffassung des EuGH ebenfalls Ruhe-
gehalts- bzw. Altersrentenansprüche zustehen, die 
jenen vergleichbar sind, die sie bei ihrem ursprüng-
lichen Dienstherrn erworben hatten.

Altersgeld stellt – zumindest für die im Beamten-
verhältnis zurückgelegte Zeit – eine dem Ruhegehalt 
vergleichbare Leistung dar und ist somit geeignet, 
den Vorgaben des EuGH zu entsprechen. Vor diesem 
Hintergrund soll die in § 89a Absatz 1 HmbBeamtVG 
enthaltene Frist, bis zu der bei einer Entlassung aus 
dem Beamtenverhältnis auf Grund eines eigenen 
 Antrags gemäß § 23 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 BeamtStG 
Altersgeld gewährt wird, gestrichen werden.

Zudem erfolgt in Artikel 5 eine Anpassung der Be-
träge im Hamburgischen Beamtenversorgungsgesetz 
an die Anpassung der Versorgungsbezüge zum 1. Ja-
nuar 2019 nach Artikel 1 § 4 dieses Gesetzes. 

Zu Artikel 6 – Weitere Änderung des Hamburgischen 
Beamtenversorgungsgesetzes

Artikel 6 enthält die Anpassung der Beträge im 
Hamburgischen Beamtenversorgungsgesetz an die 
Anpassung der Versorgungsbezüge zum 1. Januar 
2020 nach Artikel 1 § 6 dieses Gesetzes. 

Zu Artikel 7 – Weitere Änderung des Hamburgischen 
Beamtenversorgungsgesetzes

Artikel 7 enthält die Anpassung der Beträge im 
Hamburgischen Beamtenversorgungsgesetz an die 
Anpassung der Versorgungsbezüge zum 1. Januar 
2021 nach Artikel 1 § 8 dieses Gesetzes. 

Zu Artikel 8 – Änderung des Hamburgischen Besol-
dungsüberleitungsgesetzes

Anlage 8 enthält die Anlagen 1 und 2 des Ham-
burgischen Besoldungsüberleitungsgesetzes in der 
ab dem 1. Januar 2019 geltenden Fassung, aus der 
sich die nach Artikel 1 § 2 Nummer 1 geänderten Be-
träge ergeben.
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Zu Artikel 9 – Weitere Änderung des Hamburgischen 
Besoldungsüberleitungsgesetzes

Anlage 9 enthält die Anlagen 1 und 2 des Ham-
burgischen Besoldungsüberleitungsgesetzes in der 
ab dem 1. Januar 2020 geltenden Fassung, aus der 
sich die nach Artikel 1 § 5 Nummer 1 geänderten 
 Beträge ergeben.

Zu Artikel 10 – Weitere Änderung des Hamburgischen 
Besoldungsüberleitungsgesetzes

Anlage 10 enthält die Anlagen 1 und 2 des Ham-
burgischen Besoldungsüberleitungsgesetzes in der 
ab dem 1. Januar 2021 geltenden Fassung, aus der 
sich die nach Artikel 1 § 7 Nummer 1 geänderten Be-
träge ergeben.

Zu Artikel 11 – Änderung der Hamburgischen Mehr-
arbeitsvergütungsverordnung

Artikel 11 enthält die Anpassung der Beträge der 
Hamburgischen Mehrarbeitsvergütungsverordnung 
an die Besoldungsanpassung zum 1. Januar 2019 
nach Artikel 1 § 2 Nummer 5 dieses Gesetzes. 

Zu Artikel 12 – Weitere Änderung der Hamburgischen 
Mehrarbeitsvergütungsverordnung

Artikel 12 enthält die Anpassung der Beträge der 
Hamburgischen Mehrarbeitsvergütungsverordnung 
an die Besoldungsanpassung zum 1. Januar 2020 
nach Artikel 1 § 5 Nummer 5 dieses Gesetzes. 

Zu Artikel 13 – Weitere Änderung der Hamburgischen 
Mehrarbeitsvergütungsverordnung

Artikel 13 enthält die Anpassung der Beträge der 
Hamburgischen Mehrarbeitsvergütungsverordnung 
an die Besoldungsanpassung zum 1. Januar 2021 
nach Artikel 1 § 7 Nummer 5 dieses Gesetzes. 

Zu Artikel 14 – Änderung der Hamburgischen Er-
schwerniszulagenverordnung

Artikel 14 enthält die Anpassung der Beträge der 
Hamburgischen Erschwerniszulagenverordnung an 
die Besoldungsanpassung zum 1. Januar 2019 nach 
Artikel 1. 

Zu Artikel 15 – Weitere Änderung der Hamburgischen 
Erschwerniszulagenverordnung

Artikel 15 enthält die Anpassung der Beträge der 
Hamburgischen Erschwerniszulagenverordnung an 
die Besoldungsanpassung zum 1. Januar 2020 nach 
Artikel 1 § 5 Nummer 6 dieses Gesetzes. 

Zu Artikel 16 – Weitere Änderung der Hamburgischen 
Erschwerniszulagenverordnung

Artikel 16 enthält die Anpassung der Beträge der 
Hamburgischen Erschwerniszulagenverordnung an 
die Besoldungsanpassung zum 1. Januar 2021 nach 
Artikel 1 § 7 Nummer 6 dieses Gesetzes. 

Zu Artikel 17 – Änderung der Hamburgischen Erho-
lungsurlaubsverordnung

Artikel 17 enthält eine Erhöhung der Anzahl der 
Urlaubstage für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf 
im Vorbereitungsdienst von 29 auf 30 Arbeitstage, 
indem die abweichende Regelung für Beamtinnen 
und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst ge-
strichen wird. 

Zu Artikel 18 – Schlussbestimmungen

Artikel 18 regelt das Inkrafttreten dieses Artikel-
gesetzes: Der erste Schritt der Besoldungserhöhung 
erfolgt rückwirkend zum 1. Januar 2019 (Artikel 2, 
 Artikel 5 Nummern 1 bis 7, Artikel 8, 11, 14 und 17), 
der zweite Schritt zum 1. Januar 2020 (Artikel 3, 6, 9, 
12 und 15) und der letzte Schritt zum 1. Januar 2021 
(Artikel 4, 7, 10, 13 und 16). Im Übrigen tritt dieses 
Gesetz am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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